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1 Gegenstand der Untersuchung * '

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit Kurier folgende Gegenstände überbracht:

1. 1 Hülse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 1
2. 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 0 und 3
3. 5 Hülsen, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 2 bis 6
4. 4 Geschosse, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 1, 2, 4, 5

2 Untersuchungsauftrag

Es wurde beantragt, die nachstehend aufgeführten kriminaltechnischen Untersuchungen vorzu-
nehmen:
• Bestimmung der Anzahl der bei der Tatausübung benutzten Waffen
• Bestimmung der verwendeten Waffensysteme
• Bestimmung des Munitionsherstellers der Tatmunition
• Spuren vergleich der Tatmunition mit der zentralen Tatmunitionssammlung.

3 Methodik und Untersuchungsgang

Wird Munition in einer Schußwaffe repetiert oder gezündet, so wirken metallische Waffenteile auf
diese ein und können dabei deren Oberfläche verändern. Die entstehenden Waffenspuren erlauben
ggf. sowohl den Rückschluß auf ein Waffensystem1, als auch den Nachweis oder Ausschluß eines
gemeinsamen Spuren verursachers anhand von Individuais puren.

Die Möglichkeit der Bestimmung eines Waffensystems beruht auf der Tatsache, daß infolge
industrieller Serienproduktion von Waffen die Anlage, relative Anordnung und generelle
Erscheinungsweise der sogenannten Systemspureri modellabhängig in charakteristischer Weise
reproduzierbar auftreten kann.

Der Nachweis oder Ausschluß eines geraeinsamen Spuren verursachers von Waffenspuren auf
mehreren gleichartigen Munitionsteilen beruht auf der Erfahrung, daß infolge von Zufallsprozessen
bei der Waffenteileherstellung, insbesondere der mechanischen Oberflächenbehandlung bei der
Endbearbeitung, sowie gebrauchsbedingten zufälligen Veränderungen eine einmalige
Wirkflächenbeschaffenheit der spurenerzeugenden Waffenteile resultiert, die beim wiederholten
Repetier-/Schießvorgang zumindest bereichsweise reproduzierbare Individualspuren bewirkt. Für
derartige Untersuchungen wird im Schußwaffenerkennungsdienst standardmäßig das lichtoptische
Vergleichsmikroskop eingesetzt.

Die Munitionsteile wurden zunächst mit dem Stereomikroskop sowohl auf Systemspuren als auch
auf Individualspuren untersucht. Dieses Gerät diente auch für den Spuren vergleich mit der zentralen
Tatmunitionssammlung. Für die Bestimmung von Munitionsfabrikaten und verwendeten
Waffensystemen wurden hier vorhandene Informationssysteme herangezogen.

1 Unter einem „Waffensystem" wird hier die Gruppe aller derjenigen Waffenmodelle verslanden, die bezüglich der auf Munitionsicilen
Unterlassenen „Systemspuren" ununt er scheidbar sind.
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4 Grundlagen der Begutachtung

Die Munitionsteile wurden nach einer optischen Vorprüfung zu Beginn der Spurenuntersuchungen
von Anhaftungen gereinigt und dauerhaft mit ihrer vorgegebenen Spurnummer gekennzeichnet.

zu 1:1 Hülse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 1

Die messingfarbene Hülse tagt den Bodenstempel „S&B $ 6.35 Br.". Nach hier
vorhandenen Unterlagen handelt es sich dabei um eine Kennzeichnung der Firma Sellier &

Beilot. Die äußerlichen Schmauchanhaftungen und der rote Dichtungslack wurden entfernt.
Die Verfeuerungsspuren stammen wahrscheinlich von einer Pistole. Die Form und die
Bearbeitungsspuren der Schlagbolzenspitze deuten darauf hin, daß es sich möglicherweise
nicht um den Originalschlagbolzen handelt, bzw. daß er bearbeitet wurde.

zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 0 und 3

Bei den stellenweise korrodierten Geschossen handelt es sich um Vollmantelprojektile mit
. den Massen von 3.26 g bzw. 3,22 g. Die Blutanhaftungen wurden entfernt. Das Geschoß mit

der Spur 3 ist im Heckbereich leicht deformiert. Durch die Korrosion sind die Verfeuerungs-
spuren stellenweise vernichtet. Die Geschosse tragen die Spuren eines VerfeuerungsVorgangs
aus einem Waffenlauf mit Feld-Zug Profil, sowie 6 Feldern und Zügen und Rechtsdrall. Die
Breite der Feldereindrücke beträgt ca. 1.0 mm.

zu 3: 5 Hülsen, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 2 bis 6

Die messingfarbenen Hülsen tragen den Bodenstempel,,PMC 32 AUTO". Nach hier
vorhandenen Unterlagen handelt es sich dabei um eine Kennzeichnung der Firma Eldorado

Cartridge Corporation. Neben den äußerlichen Schmauchanhaftungen wurden bei den Hülsen
Spur 2, 3 und 6 die Blutanhaftungen entfernt. Die Hülsen weisen die Spuren eines
Verfeuerungsvorgangs in einer Selbstladepistole auf.

zu 4: 4 Geschosse, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 1, 2, 4, 5

Die wichtigsten Kenndaten der Geschosse sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Tabelle 1: Kenndaten der Geschosse
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Spur
1

2

4
5

m[g]2

4.63

4.62

4.63
. 4.62

Besonderheiten/ Anhaftungen
Deformiert, Verfeuerungsspuren stellenweise vernichtet,

Gewebeteilehen und Blut
. Stark deformiert und abgeschürft, Mantel aufgerissen,

Verfeuerungsspuren umfangreich vernichtet und von
Fremdspuren überlagert, Gewebeteilchen und Blut

Leicht deformiert, Gewebeteilchen und Blut
Leicht deformiert, Gewebeteilchen und Blut

Die kupferfarbenen Vollmantelgeschosse tragen die Spuren eines Verfeuerungsvorgangs aus
einem Waffenlauf mit Feld-Zug Profil, sowie 6 Feldern und Zügen und Rechtsdrall. Die
Breite der Feldereindrücke liegt im Bereich 1.3 mm - 1.4 mm. Die Blut- und Gewebe-
anhaftungen wurden entfernt.

• Geschoß (resl)masse.
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5 Ergebnis / Bewertung - •

5.1 Spurenbewertung

zu 1:1 Hülse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 1

Die Hülse trägt Waffenspuren, die für die durchzuführenden Standarduntersuchungen im
Schußwaffenerkennungsdienst geeignet erscheinen. Die Identifizierung der Tatwaffe sowie
die Feststellung von Tatzusammenhängen anhand dieser Waffenspuren erscheint möglich.

zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 0 und 3

Die Qualität und Menge der mittels Stereomikroskop zu erkennenden Waffenspuren auf den
Geschossen reicht für Standarduntersuchungen im Schußwaffenerkennungsdienst nicht aus.
Die Identifizierung der Tatwaffe anhand dieser Waffenspuren erscheint fraglich, ebenso die
Feststellung möglicher Tatzusammenhänge.

zu 3: 5 Hülsen, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 2 bis 6 und
zu 4: 4 Geschosse, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 1, 2, 4, 5

Die Hülsen und Geschosse tragen Waffenspuren, die für die durchzuführenden
Standarduntersuchungen im Schußwaffenerkennungsdienst geeignet erscheinen. Die
Identifizierung der Tatwaffe sowie die Feststellung von Tatzusammenhängen anhand dieser
Waffenspuren erscheint möglich.

5.2 Munitionskennzeichnung / Anzahl verwendeter Waffen

zu 1: 1 Hülse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 1

Die Hülse erhielt unsere Sammlungsnummer 44320 und wurde damit dauerhaft
gekennzeichnet.

zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 0 und 3

Beim Vergleich von Waffenspuren auf den Geschossen untereinander wurden
Übereinstimmungen festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspuren und die
vorliegenden Erfahrungen erlauben die Aussage, daß die Geschosse aus demselben Lauf
verfeuert wurden.
Die Geschosse erhielten unsere Sammlungsnummer 44320 und wurden damit dauerhaft
gekennzeichnet.

zu 3: 5 Hülsen, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 2 bis 6

Beim Vergleich von Waffenspuren auf den Hülsen untereinander wurden Übereinstimmungen
festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspuren und die vorliegenden Erfahrungen
erlauben die Aussage, daß die Hülsen in derselben Waffe gezündet wurden.
Die Hülsen erhielten unsere Sammlungsnummer 44321 und wurden damit dauerhaft
gekennzeichnet.

zu 4: 4 Geschosse, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 1, 2, 4, 5

Beim Vergleich von Waffenspuren auf den Geschossen untereinander wurden
Übereinstimmungen festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspuren und die
vorliegenden Erfahrungen erlauben die Aussage, daß die Geschosse aus demselben Lauf
verfeuert wurden.
Die Geschosse erhielten unsere Sammlungsnummer 44321 und wurden damit dauerhaft
gekennzeichnet.
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5.3 Schußwaffensystembestimmung • •

zu 1: 1 Hülse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 1 und
zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 0 und 3

Die auf der Hülse und den Geschossen erkennbaren Waffenspuren erlauben keine Aussage zu
dem bei der Tatausübung benutzten Waffensystem.

zu 3: 5 Hülsen, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 2 bis 6

Aufgrund der mikroskopisch festgestellten Systemspuren wurden die Hülsen gemäß hier
vorliegender Erkenntnisse mit großer Wahrscheinlichkeit in einer

Selbstladepistole Ceska, Modell 83, Kaliber 7.65 mm Browning

gezündet.

zu 4: 4 Geschosse, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 1, 2, 4, 5

Wegen der großen Anzahl unterschiedlicher in Frage kommender Waffenmodelle mit den
festgestellten Systemraerkmalen, können zum Waffensystem der Tatwaffe keine genügend
einschränkenden Angaben gemacht werden.
Derartige Systemmerkmale sind jedoch auch von der

Selbstladepistole Ceska, Modell 83, Kaliber 7.65 mm Browning

bekannt, so daß nichts dagegen spricht, daß die Geschosse aus dem Lauf derselben Waffe
verfeuert wurden, in. der auch die Hülsen zu 3 gezündet wurden. Ob Geschosse und Hülsen als
patronierte Munition tatsächlich aus derselben Waffe verschossen wurden, kann jedoch erst
bei Vorliegen der Tatwaffe(n) festgestellt werden.

5.4 Sammlungsvergleich

zu 1: 1 Hülse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 1

Der Spurenvergleich mit den entsprechenden Vergleichs geeigneten Munitionsteilen der
zentralen Tatmunitionssammlung ergab keine Zusammenhänge mit registrierten,
unaufgeklärten Schußwaffenstraftaten.

zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 0 und 3

Aufgrund der ungenügenden Spurenqualität konnte der Spurenvergleich mit gleichkalibrigen
Tatmunitionsteilen der zentralen Tatmunitionssammlung nicht vorgenommen werden.

zu 3: 5 Hülsen, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 2 bis 6 und
zu 4: 4 Geschosse, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 1, 2, 4, 5

Der Spurenvergleich mit den entsprechenden Vergleichs geeigneten Munitionsteilen der
zentralen Tatmunitionssammlung ergab keine Zusammenhänge mit registrierten,
unaufgeklärten Schußwaffenstraftaten.

Das Untersuchungsergebnis wurde der sachbearbeitenden Dienststelle am 14.09.2000 vorab
telefonisch mitgeteilt.

6 Zusammenfassung

Die Untersuchung der Tatmunition hat ergeben, daß zu deren Verfeuerung vermutlich zwei Waffen
verwendet wurden. Die wesentlichen Untersuchungsergebnisse sind nachfolgend tabellarisch
zusammengefaßt.
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Tabelle 2: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse .
365

Nr.
1
2
3
4

Gegenstand
1 Hülse 6.35 mm Browning
2 Geschosse 6.35 mm Browning
5 Hülsen 7.65 mm Browning
4 Geschosse 7.65 mm Browning

Spur
1

0und3
2 bis 6

1,2,4,5

Slg.Nr.
44320
44320
44321
44321

Waffensystem

Ceska 83

Ceska 83

Waffe
A

A/B
C

C/D

Verb3

Tms
Hinw
Tms
Tms

7 Verbleib der Asservate

zu 1:1 Hülse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 1

Die Hülse wird unter ihrer Sammlungsnummer in die zentrale Tatmunitionssammlung des
Bundeskriminalamtes aufgenommen. Sie wird in der Folge mit allen entsprechenden neu
eingehenden Tatmunitionsteilen, sowie Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen
verglichen.

zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning, Spur Nr. 0 und 3

Die Geschosse werden unter ihrer Sammlungsnummer in die zentrale TatmunitionsSammlung
des Bundeskriminalamtes aufgenommen. Sie werden aber wegen der ungenügenden Spuren-
qualität ausschließlich bei konkretem Hinweis auf unsere Sammlungsnummer mit neu
eingehenden Tatmunitionsteilen, sowie Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen
verglichen.

zu 3: 5 Hülsen, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 2 bis 6 und
zu 4: 4 Geschosse, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 1, 2, 4, 5

Die Hülsen und Geschosse werden unter ihrer Sammlungsnummer in die zentrale
Tatmunitionssammlung des Bundeskriminalamtes aufgenommen. Sie werden in der Folge mit
allen entsprechenden neu eingehenden Tatmunition steilen, sowie Vergleichsmunition aus
sichergestellten Waffen verglichen.

Die untersuchte Tatmunition verbleibt prinzipiell zeitlich unbeschränkt in der zentralen
Tatmunitionssammlung des Bundeskriminalamtes, da die Straftat, in deren Zusammenhang die
Sicherstellung erfolgte, strafrechtlich nicht verjährt. Erfahrungsgemäß sinken aber mit
zunehmendem zeitlichen Abstand zum Zeitpunkt der Tatbegehung die Erfolgsaussichten einer
Identifizierung der verwendeten Tatwaffe beträchtlich. Zur Entlastung der Vergleichsarbeit im
Schußwaffenerkennungsdienst wird Tatmunition zu nicht verjährenden Straftaten deshalb nach
Ablauf von 15 Jahren hier in Verwahrung genommen. Ein Vergleich mit neu eingehender
Tatmunition oder Vergleichs munition aus sichergestellten Waffen wird ab diesem Zeitpunkt aus-
schließlich nur noch bei konkreter Aufforderung vorgenommen.

Im Auftrag

Rahm, WOR

Anlagen: ohne

3 Rück= Rücksendung, Verw= Verwahrung, Tms=Aufnahme in die Arbeitssammiung, H in w=Aufnähme in die Hinweissammlung
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Nürnberg, 19.07.2007 

Sachb.: KHK Heger 

Telefon: 0911/2112-3327 
Telefax: 0911/2112-3525 

PP Mittelfra.lken 
BAO Bosporus 

EA 03/ UA 05 
Az.: 5711-007461-01/5 

103uJs 115193/01 

Ermittlungsbericht 
Überarbeitung Fall 2 (Mord z.N. Özüdogru) 

1. Ausgangslage / Absicht 

In der 4. KW (2007) wurde innerhalb der BAO Bosporus der UA 05 neu strukturiert 
und mit dem Auftrag versehen, den Fall 2 zu überarbeiten. Die Ermittlungen sollten 
dual geführt werden, d.h. zum einem eine „Generalrevision" anhand der Aktenlage, 
zum anderen im Sinne der Einzeltätertheorie, fußend auf den Folgerungen der OFA 
Bayern, dass der Tatort 2 (N-Gyulaerstr.) nach kriminalgeografischen Gesichtspunk-
ten eine Besonderheit darstellt und der Täter im nahen Bereich einen sog. „Anker-
punkt" (gehabt) haben könnte. 

2. Ergebnisse zum EZT-Ansatz 

Ermittlungsansätze zu dieser zweiten Ermittlungssäule wurden zunächst ausschließ-
lich über eine Rasterung durch den EA 02 (Analyse) erlangt. Die Parameter für die 
Rasterung ergeben sich aus der alternativen OFA-Analyse. Die Ergebnisse der 
Suchläufe (unter exakter Bezeichnung der eingesetzten Filter) sind den hierzu erstell-
ten Listen bzw. Verspurungen des UA 03 zu entnehmen. 
Lediglich 10 Personen aus dieser Liste fielen in dieses Raster und wurden vom UA 
05 geprüft. Sie konnten stets über eine Alibiprüfung als tatverdächtig ausgeschieden 
werden. Die Ergebnisse finden sich in den Spurenkomplexen 388, 445, 458, 498 und 
593. 

3. Neuordnung der Spurenakte und Aufbau eines Beweismittelordners 

Die Umstellung bzw. Nacherfassung der Haupt- und Spurenakte auf die EDV-
Plattform „EASy" machte eine Neugliederung und somit Auflösung der bisherigen 
Komplexbildung, einschl, der früheren Nummerierung der Spurenakte notwendig. Die 
Spurenakte ist nunmehr rein numerisch (aufsteigend) strukturiert und umfasst bei 
Erstellung dieses Berichtes 1615 Spuren. 
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Die sichergestellten Unterlagen finden sich — soweit verspurt — in einem Beweismit-
telordner (BMO) wieder. Die Asservatennummern wurden in die zugehörigen Spu-
renblätter eingearbeitet. 
Nicht-verspurte Unterlagen wurden nach Durchsicht entweder an Frau Özüdogru he-
rausgegeben oder verblieben ohne weitere Nummerierung asserviert; es handelt sich 
in erster Linie um Unterlagen über den Zahlungs- und Finanzverkehr des Opfers. 

4. Darstellun • der wesentlichen Überarbeitun skom lexe 

Todeszeit- bzw. Tatzeitbestimmung 

Über den Leiter des rechtsmedizinischen Instituts der Universität Erlangen-Nürnberg, 
H. Prof. Dr. Betz, wurde eine Stellungnahme zu dieser Fragestellung eingeholt. H. 
Prof. Dr. Seidl konnte anhand der 2001 erhobenen Parameter (wie Umgebungstem-
peratur, Rektaltemperatur d. Leiche u.a.) mittels eines Computerprogramms eine 
wahrscheinliche Zeitspanne für den Todeseintritt errechnen. 
Demnach ist der Todeseintritt als sehr wahrscheinlich (zu 95 %) für Mittwoch, 
13.06.2001, zwischen 12.15 Uhr und 17.30 Uhr, anzunehmen. 

Zieht man Zeugenangaben hinzu, wonach das Opfer gegen 16.10 Uhr noch lebend 
(Zeitungskiosk) gesehen wurde und danach, gegen oder um 16.30 Uhr herum „Knall-
oder Schussgeräusche" wahrgenommen wurden, dann darf als mutmaßliche Tatzeit 
der Mittwoch, 13.06.2001, ca. 16.30 Uhr, angenommen werden. 

Weitere Befunde an der Leiche — Morphinrückstände sowie Hämatom 

Zu ersterem gab H. Dr. Schwarze (Chemiker an v.g. Institut) den Hinweis, dass die 
geringen nachgewiesenen Morphinrückstände im Urin des Opfers nicht zwangsläufig 
auf eine vorhergehende Btm-Aufnahme schließen lassen. Einen derartigen Abbau-
wert kann man auch durch die Aufnahme mohnhaltiger Lebensmittel, wie im türki-
schen Kulturkreis durchaus üblich, erreichen. 

H. Prof. Dr. Betz führt zum aufgefallenen Hämatom aus, dass es zur Ausheilung ei-
ner derartigen Verletzung es keiner Medikation bedarf. Hinsichtlich des „Alters" der 
Verletzung bekräftigt H. Prof. Dr. Betz, dass es mind. fünf Tage vor der Tat entstan-
den sei und keinesfalls mit der eigentlichen Tötungshandlung in Verbindung zu brin-
gen sei. 

Ermittlungen zur möglichen Entstehungsgeschichte der Verletzung unterhalb des 
Rippenbogens erbrachten kein eindeutiges Ergebnis: 
Eine Inaugenscheinnahme des Arbeitsplatzes des Opfers bei der Fa. Diehl ließ er-
kennen, dass eine derartige Verletzung durchaus arbeitsbedingte Ursachen haben 
könne (s. Lichtbildtafel, HA). Eine Auswertung der betrieblichen Krankenakte des 
Opfers untermauert diese Einschätzung (BAO Bosporus — Spur Nr. 533). Im Laufe 
der Jahre zog sich Özüdogru häufig Prellungen u.ä. zu, auch im Bereich unterhalb 
des Rippenbogens. Für die Zeit vor der Tat findet sich allerdings kein derartiger Ein-
trag. 
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Befragt zu einem möglichen Betriebsunfall in der Woche vor der Tat, gab ein Arbeits-
kollege des Özüdogru an, er meine, Özüdogru habe so etwas geäußert (Zeuge Ulu-
soy). Andere Arbeitskollegen bekamen diesbezüglich nichts mit. 

Opferbild (Korrekturen) 

Die Umfeldvernehmungen lassen eindeutig den Rückschluss zu, dass A. Özüdogru 
eine „patriotische oder nationalistische politische" Einstellung hatte. Es haben sich 
aber nirgends Hinweise darauf ergeben, dass er mit MHP-Zirkeln oder „Grauen Wöl-
fen" sympathisiert, sich an Treffen derartiger Kreise beteiligt oder sich sonst wie aktiv 
in dieser Richtung betätigt hätte. 
Eine Sammlung für das türk. Militär in den frühen 90er Jahren, welche er innerhalb 
der Arbeiterschaft der Fa. Diehl federführend abwickelte, kann nicht in dieser Rich-
tung interpretiert werden. Es handelte sich seinerzeit um einen generellen Spenden-
aufruf an die „Auslandstürken", ihre Soldaten zu unterstützen. Özüdogru fiel nicht 
durch einen übergroßen Spendenbeitrag auf. 

Trotz der noch mal intensiv geführten Ermittlungen zur Aufhellung der Persönlich-
keit des Opfers, gelang dieses Ansinnen nur im Ansatz. 
Selbst die Witwe, Frau Gönül Özüdogru, gelangte nach mehreren Einvernahmen zu 
der Erkenntnis, dass sie zu Interessen, politischer Einstellung, Hobbies o.ä. sehr we-
nig über ihren Mann wisse. Bis zur endgültigen Trennung im Jahr 1998 dürfte Abdur-
rahim Özüdogru aber einer gewissen Sozialkontrolle unterlegen sein. Die Beschrei-
bungen der Witwe zum Tagesablauf klingen dabei aber eher dröge („... nach der Ar-
beit war er meist auf der Couch gelegen..."). Die Pflege von Freund- und Bekannt-
schaften stand augenscheinlich nicht auf der Agenda des Paares. So ist es denn 
auch nicht verwunderlich, wenn langjährige Arbeitskollegen, mit denen das Opfer 
u.a. auch eine Fahrgemeinschaft unterhielt, über Allgemeinplätze hinaus nichts über 
A. Özüdogru berichten (können). 
Auch die Beziehung zu seiner späteren Geliebten, der Zeugin Sagasser, beschränk-
te sich auf wenige gemeinsame „Liebesnächte". 
Weitere Freundinnen konnten nicht ermittelt werden bzw. es  war hierüber nichts in 
Erfahrung zu bringen. 
Die Nachbarschaft, darunter auch Kundschaft der Schneiderei, beschreibt das Op-
fer allgemein als freundlichen Mann. Die Unterhaltungen gingen aber in aller Regel 
nicht über „Schlagzeilenthemen „ (Wetter, Sport) hinaus. 
Lediglich gegenüber dem Zeugen Jaconisi soll er einmal im Gespräch — ca. ein Jahr 
vor der Ermordung - geäußert haben, dass er „Holland (im Vergleich zu Italien) auch 
sehr schön fände, dorthin unternehme er manchmal am Wochenende Ausflugsfahr-
ten mit dem Pkw". Konkrete weitere Ermittlungsschritte ergaben sich aus dieser Aus-
sage aber nicht — s. auch unter Spur Auslandsermittlungen - Niederlande/Saygili. 

Ergänzende Angaben der Gönül und Tülin Özüdogru 

In den Nachvernehmungen der Witwe des Abdurrahim Özüdogru, Frau Gönül Özü-
dogru ging es zumeist um die Klärung einzelner Fragen zu sichergestellten Gegens-
tänden ihres ermordeten Mannes. 
So gab sie bzgl. einer Überweisung über 17,50 DM an die „Hürriyet" im Jahr 1999 an, 
dass ihr Mann versuchte, für Laden und Wohnung einen Nachmieter zu finden. Der 
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Auszug aus diesen Räumlichkeiten war ihre Bedingung für eine evtl. Wiederannähe-
rung der geschiedenen Partner. 
Sie selbst gab im Jahr 2000 einmal eine Kontaktanzeige über die „Hürriyet" auf. 

Eine andere Notiz ihres Mannes, mit der Bemerkung „500.000 DM — Gewinn", konnte 
sie zusammen mit ihrer Tochter Tülin dahingehend erklären, dass sich ihr Mann ein 
Abonnement einer Buchreihe hat aufschwatzen lassen, bei dem ihm eine Gewinn-
chance über 500.000 DM in Aussicht gestellt wurde. 
Auf Nachfrage zu früheren Äußerungen hinsichtlich eines Streites über einen Koffer 
während eines gemeinsamen Türkeiurlaubes 1999 relativierte bzw. präzisierte die 
Zeugin eine frühere Aussage. Im Koffer hatte ihr Mann Kastanienzucker deponiert — 
eine angebliche Spezialität der Region Bursa, bestimmt für seine Mutter. Als sie da-
von naschte, zog sie sich den Zorn ihres (Ex-) Mannes zu. 
Zu Interessen ihres Mannes gefragt musste die Zeugin einräumen, im Grunde doch 
recht wenig zu Abdurrahim Özüdogru angeben zu können. In den Jahren der Ehe 
habe er entweder gearbeitet oder war zu Hause. Augenscheinlich wurden keine Be-
kanntschaften oder Hobbies gepflegt. Andererseits gab sie an, dass es ihm nicht 
schwer fiel, Kontakte zu knüpfen. Diese Art, gerade auch Frauen gegenüber aufzu-
treten, ließ sie gelegentlich eifersüchtig werden. 

Der Zeugin war noch erinnerlich, dass sich ihr Mann öfter in der Arbeit gestoßen ha-
be und ohnehin leicht blaue Flecken bekam. Zu einer möglichen Verletzung in der 
Woche vor der Tat konnte sie aber keine Aussage treffen. 
Ihr war schon bekannt, dass ihr Mann immer wieder Fehlzeiten in der Arbeit auch 
durch Krankheit hatte und oft zu Hause gewesen sei. Wann er aber freie Tage hatte 
bzw. zu welchen Gelegenheiten er wegen Krankheit der Arbeit fern blieb, wusste sie 
nicht auseinander zu halten. 

Die Tochter Tülin konnte insgesamt kaum neue Informationen beisteuern. Sie gab 
an, dass sich ihr Vater irgendwie wenig für sie als Mensch interessierte. Das habe 
sich ihrer Erinnerung nach erst in den Wochen vor der Tat gebessert. Ob er aber 
wirkliches Interesse an ihr hatte oder ihm mehr an der Verbesserung des Verhältnis-
ses zu ihrer Mutter gelegen war, kann sie nicht abschließend beurteilen. 
Einmal habe er ihr eine Gaspistole gezeigt. Das sei aber nicht damit verbunden ge-
wesen, dass er sich bedroht fühlte oder sonst wie schützen wollte, sondern er hätte 
sich schon immer für Waffen interessiert. So sei ihr in Erinnerung, dass er bei Spa-
ziergängen gerne mal vor den Auslagen von Waffengeschäften stehen blieb. 

Zeugenvernehmungen — Nachbarschaft 

Die Zeugin Rita Gambichler bestätigte ihre 2001 gemachten Angaben; anhand ei-
nes noch existenten Einzahlungsbeleges und Nachfrage bei ihrer Bank, konnte sie 
festmachen, dass sie um 15.51 Uhr einen größeren Geldbetrag bei der Bank einzahl-
te und anschließend noch mal in ihren Zeitungskiosk in der Siemensstraße zurück-
kehrte. Eine Weg-Zeit-Berechnung der Fahrtstrecke ergab eine Dauer von knapp 5 
Minuten, so dass die Zeugin am Tattag noch vor bzw. gegen 16 Uhr wieder in ihrem 
Laden war. Kurz danach kam A. Özüdogru in den Laden und blieb max. 10 Minuten. 
Nachdem er gegangen war, kaufte ein ihr nicht näher bekannter Mann eine Schach-
tel Marlboro. Ein Treffen im Bereich ihres Ladens zwischen Özüdogru und dem Mann 
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schließt sie aus. Dieser Mann ähnelt sehr stark einem aufgrund der Wahrnehmungen 
der Zeugin Petzold gefertigten Phantombild. Eine Person hierzu wurde nie ermittelt. 

Diesen Ablauf am Tattag, gegen 16.10 Uhr etwa, bestätigt die damals im Zeitungsla-
den angestellte Zeugin Karin Jaconisi. 
Ihr Mann, Giuseppe Jaconisi, gab in einer Befragung an, dass ihm Özüdogru von 
gelegentlichen Wochenendfahrten in die Niederlande erzählte. Außer dem Umstand, 
dass er mit dem Auto fahren würde, konnte der Zeuge keine Einzelheiten nennen. 

Die Zeugin Sabine Petzold wurde noch mal zu ihren Angaben bzw. Erinnerungen an 
ihre Wahrnehmungen aus dem Jahr 2001 befragt. Dabei ergaben sich an entschei-
denden Stellen Widersprüche zu ihren vor sechs Jahren gemachten Angaben — s. 
VM KHK Markert v. 02.05.07 (Anlage zur Befragung v. 30.04.07). So bleibt der Um-
stand ungeklärt, ob sie nach Wahrnehmung der „beiden Schüsse" hat einen Mann 
aus der Schneiderei kommend die Straße überqueren sehen oder ob diese Wahr-
nehmung zu relativieren und ein Mann zeitlich etwas später einfach nur die Straße „in 
Höhe der Schneiderei" überquerte. Zu dieser optischen Wahrnehmung konnten auch 
keine weiteren Zeugen ermittelt werden. 
Hingegen beschreiben die akustische Wahrnehmung von Schüssen oder Knallge-
räuschen auch andere Zeugen. So konnte sich der zur Tatzeit 12-jährige Sohn der 
Frau Petzold, Michael Lößel erinnern, dass er am Tattag nachmittags eine Sendung 
auf Pro 7gesehen hatte, wobei er den Fernseher schätzungsweise so gegen 15.30 
Uhr einschaltete. Kurze Zeit darauf habe er zwei Geräusche wahrgenommen, wie 
„wenn man einen Stein auf die Straße wirft und dieser zerschmettert". Er habe sich 
aber nicht weiter um die „schussähnlichen Geräusche" gekümmert. Etwa 15 Minuten 
danach habe er noch den „Aufschrei" einer Frau gehört, um den er sich ebenfalls 
nicht weiter kümmerte. 
Es konnte diesbezüglich keine weibliche Person ermittelt werden, so dass nicht ge-
sagt werden kann, ob diese Wahrnehmung im Zusammenhang mit den Schüssen 
bzw. der Ermordung des Özüdogru steht. 

Der zur Tatzeit 12 Jahre alte Zeuge Daniel Torres-Gallego kann sich erinnern, dass 
er am Nachmittag des Tattages zu irgend einer Zeit „1 — 2 Knallgeräusche" wahr-
nahm, die er als Schüsse, so wie man es vom Fernsehen kennt, interpretierte. Er 
habe sich aber nicht weiter darum gekümmert. 

Das zwischenzeitlich geschiedene Ehepaar Mitterhofer bestätigte in Nachverneh-
mungen unabhängig von einander ebenfalls, dass man am Nachmittag des 13.06.01, 
nach 16 Uhr, zwei „Schüsse" hörte. Weitere Wahrnehmungen hierzu machten sie 
nicht, man war mit dem Auspacken der Koffer beschäftigt, da man gerade von einer 
Urlaubsreise zurückkehrte. 
Im Vorfeld der Tat habe der Zeuge ältere, große Fahrzeuge (DB, BMW) wahrge-
nommen. Er beobachtete wie die Insassen (Südländer, Osteuropäer) der Fahrzeuge 
in die Schneiderei des Özüdogru gingen. Gelegentlich sei der Schneider dann mit 
ihnen rausgekommen und zu ihnen ins Fahrzeug gestiegen und weggefahren. 

Zusätzlich zu Anwohnern konnten auch Arbeiter befragt werden, die zur Tatzeit in der 
Siemensstr. 36 mit Gerüstbauarbeiten beschäftigt waren. Die Arbeiter der Fa. Reß 
waren am Tattag bis etwa 16.15 Uhr vor Ort. „Verdächtige Wahrnehmungen" i.S. von 
Schüssen oder auffälligen Fahrzeugen haben sie weder am Tattag noch davor ge-
macht. 
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„Polenspur" — poln. Autohändler - Phantombild 

Basierend auf Wahrnehmungen der Zeugin Petzold Tage vor der Tat und kurz nach 
der Tat bildete die sog. „Polenspur" im Jahr 2001 einen Schwerpunkt der Ermittlun-
gen. Die Zeugin Petzold beobachtete Tage vor der Tat einen Streit zwischen dem 
späteren Opfer und zwei ausländischen Personen, vermutlich Polen, welche mit ei-
nem blauen Omega und einem sog. Lafettenanhänger unterwegs waren. Die Zeugin 
mutmaßte, dass es um das abgemeldete Auto des Özüdogru ging, da die Personen 
um dieses Fahrzeug herum standen. Einen dieser Männer will die Zeugin am Tattag 
gesehen haben, wie er nach Wahrnehmung der „Schussgeräusche", aus Richtung 
Schneiderei kommend in eben jenen Opel als Beifahrer einstieg. Der Opel fuhr dann 
„ganz normal weg". 
Von dieser Person war bereits 2001 ein Phantombild gefertigt worden. 
Die skizzierte Person wurde von den Zeuginnen Gambichler und Jaconisi als der 
Mann anerkannt, der sich kurz nachdem Abdurrahim Özüdogru am Tattag den Zei-
tungskiosk verlassen hatte, eine Schachtel Marlboro kaufte. 

Die intensiven Fahndungsmaßnahmen nach dem „Autogespann" konnten 2001 zwar 
nicht die Fahrer identifizieren, allerdings wurde bekannt, dass ein blauer Omega mit 
poln. Zulassung (damals noch schwarzes Kennzeichen m. weißer Schrift), z.T. mit 
dem Lafettenanhänger, sowohl häufiger im Bereich der Siemensstraße (nh. TO) als 
auch im übrigen Stadtgebiet gesehen wurde. 

Nachvernehmungen von Anwohnern der Siemensstraße (Spur 1614) bestätigen dies. 
So bekräftigt die Zeugin Merzi, dass sie das „laute Verkaufsgespräch" Tage vor der 
Tat mitbekam. Zeitlich ordnet sie das Geschehen nach 11.30 Uhr, aber vor 12.30 Uhr 
ein. Sie bezieht sich auf ihr Aussage aus 2001, in der sie angab, dass sie seinerzeit 
aufgrund eines ausgefallenen Termins (wäre um 11.30 Uhr gewesen) kurz einkaufen 
ging und vor dem nächsten Termin (12.30 Uhr) wieder zu Hause war. Der Versuch 
der objektiven Bestätigung - anhand von alten Kalenderaufzeichnungen - ihre „ge-
fühlte" Erinnerung, dass das Gespräch am Montag, 11.06.01, gegen Mittag, war, ge-
lingt nicht. Die Zeuginbewahrte keine Terminkalender mehr aus dem Jahr 2001 auf. 

Zweifel bestehen hier weniger über die Wahrnehmung des „Streits" als solchen, son-
dern in der zeitlichen Einordnung durch die Zeugen. 

Der Zeuge Baier erzählt ebenfalls von einem lauten verbalen Disput des Opfers mit 
offensichtlich weiteren ausländischen Personen, denen er ein dunkles Fahrzeug mit 
Anhänger zuschreibt. Baier ordnet den Vorfall aber durchaus bis zu 7 Tage vor der 
Tat ein und bezieht sich hinsichtlich der zeitlichen Einordnung auf seine Arbeitszei-
ten: Demnach müsste die Wahrnehmung noch in die Mittagszeit fallen, da er gegen 
13 Uhr bereits an, zumindest aber auf dem Weg zu seiner Arbeitstelle in der Univer-
sität Erlangen gewesen sei. 

Özüdogru hatte in der Tatwoche durchgängig Frühschicht und kam immer erst nach 
14 Uhr nach Hause. Eine verbale Auseinandersetzung vor 14 Uhr wäre also in der 
Woche nicht möglich gewesen. In der Vorwoche hatte er Spätschicht, Arbeitsbeginn 
hatte er gegen 13.17 Uhr (Di — Fr; Mo erst 13.45 Uhr). Somit könnte bezeichnetes 
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„Streitgespräch" in dieser Woche (Tatvorwoche) vor 13 Uhr, wahrscheinlicher vor 
12.30 Uhr, stattgefunden haben. 

Die Zeugin Dressler-Mayer nahm das „poln. Autogespann" am Tattag mittags wahr. 
Die Zeugin wohnt schräg gegenüber dem Tatanwesen, in der Siemensstraße 41. Sie 
ging an diesem Tag, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr aus dem Haus, um 
mit dem Fahrrad zum Baden zu fahren. Dabei ärgerte sie sich über das vor ihrem 
Haus entgegen der Fahrtrichtung abgestellte „Gespann". Personen nahm sie hierzu 
kein wahr. 
Der Zeuge Francisco Torres-Gallego bestätigte eine kurze Aussage aus dem Jahr 
2001, wonach er am Spätnachmittag des 13.06.01 einen polnischen blauen Omega 
unmittelbar vor dem Tatanwesen, regulär parkend, sah. Er machte zu der Zeit eine 
Lehre bei einem Opel-Händler und sei sich daher bzgl. des Typs ziemlich sicher. Un-
ter Einbeziehung seiner damaligen Arbeitszeiten und einer Weg-Zeit-Berechnung 
könnte der Zeuge das Fahrzeug zwischen 16.40 Uhr und 17.10 Uhr gesehen haben. 

Eine völlig losgelöste Wahrnehmung will der Zeuge Martins im Bereich Jahreswech-
sel 1999/2000 gemacht haben. Er will das Opfer einmal in ein nh. Tatanwesen abge-
stelltes polnisches Fahrzeug einsteigen und mit selbigem (alleine) wegfahren gese-
hen haben. 

Im Bemühen, den oder die „polnischen Autohändler" zu identifizieren wurden die 
Spuren 1541 ff wieder aufgenommen. Es sollten Anwohner polnischer Staatsangehö-
rigkeit bzw. Herkunft, welche im näheren Bereich des Tatanwesens wohn(t)en, dies-
bezüglich befragt werden. 
Lediglich zwei Anwohner dieser Gruppe hatten je ihren Wohnsitz in diesem engeren 
Bereich. Es handelt sich um die Zeugen Sobczak und Gorecki. Beide konnten keine 
weiterführenden Angaben in der erwünschten Richtung machen. 
Weiter wurde der Zeuge Kedzierski (in Spur 1433) überprüft. Der Zeuge fuhr zur Tat-
zeit einen blauen Ford Scorpio und fiel in der Siemensstraße auf. Auch hierüber ge-
lang es nicht, konkrete Ansätze in die eine oder andere Richtung bzgl. der „Polen-
Spur" zu gewinnen. 
In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls ergebnislos der Zeuge Zglicynski gehört. 

Ein polnischer Arbeitskollege des Özüdogru, der Zeuge Gwosdz, gab auf Frage an, 
dass er mit dem Opfer nie über dessen Pkw o.ä. gesprochen hätte. Er habe zwar von 
Verkaufsabsichten gehört, aber keine polnischen Landsleute als Kaufinteressenten 
zu Özüdogru geschickt. Für den Zeugen seinerseits konnten über seinen Arbeits-
nachweis Alibis für die meisten Taten anerkannt werden. 

Einen weiteren Ansatz, den möglichen Anknüpfungspunkt der „Autohändler" zu fin-
den, versprach Spur 721: Das Opfer notierte sich unter einem Kundennamen, dem 
Zeugen Rosenberger, die Begriffe „Mittwoch — Verecek Lastik — Mercedes". 
H. Rosenberger gab an, dem Opfer etwa 1/2 Jahr vor der Tat Reifen für dessen Mer-
cedes geschenkt zu haben. Bei den Worten „Verecek Lastik" handelt es sich dann 
auch folgerichtig nicht um einen polnischen Namen, sondern um die türkischen Wor-
te „Reifen abholen"; sie stehen also in Zusammenhang mit den Angaben des Zeugen 
Rosenberger und nicht in Verbindung mit etwaigen Interessenten für das abgemelde-
te Fahrzeug des Opfers. 
Es gelang auch bei der Überarbeitung des Falles nicht, die polnischen Interessenten 
zu personifizieren. 
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Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Özüdogru i.V.m. der Absicht seinen Mercedes zu 
veräußern wohl Kontakt zu polnischen Staatsangehörigen, vermutlich Gebrauchtwa-
genhändlern, hatte. Möglicherweise sollte auch noch einmal ein Kontakt zu diesen 
Leuten erfolgen oder die wollten am Tattag noch einmal ein Kaufangebot machen. 
Dafür sprechen die Wahrnehmungen der Zeugen zu dem auffälligen Gespann. Das 
Opfer seinerseits hatte am Tattag nicht mehr geäußert, dass er noch auf den Verkauf 
des Fahrzeuges setze. Vielmehr gab er gegenüber dem Zeugen Sahin an, dass er 
über das verlängerte Wochenende versuchen werden, den Pkw wieder in Gang zu 
setzen — s. unten zum Zeugen Sahin. 
Offen bleibt, wie die polnischen Autohändler von den Verkaufsabsichten des Özü-
dogru erfuhren und an ihn gerieten. 
Nach Einschätzung des Überarbeitungsteams erscheint es als nicht sehr wahr-
scheinlich, dass die Benutzer des polnischen Fahrzeuggespanns — v.a. unter dem 
Gesichtspunkt der Gesamtserie sowie ihres auffälligen Verhaltens zur Vortatzeit — in 
die Tötung des Özüdogru involviert waren. Den definitiven Nachweis zum Ausschluss 
der „Polen" blieb man allerdings genau so schuldig wie die Begründung eines kon-
kreten Tatverdachts. 

Fußend auf den Wahrnehmungen der Zeugin Petzold und des daraus resultierenden 
Phantombildes wurden die Zeugen Malenica (Spur 1475) und Korkmaz (Spur 1588) 
überprüft. Beide Personen scheiden aber sowohl als „Phantom" als auch als tatver-
dächtig aus. 

Korrigiert werden musste die zeitliche Einordnung der Wahrnehmung des Zeuge Al-
Lami vom Tattag (Spur 1605). Bisher ging man davon aus, dass der Zeuge auf dem 
Nachhause weg gegen 16.30 Uhr als „Schatten in der Tür" evtl. den Schützen gese-
hen habe. Nach Rekonstruktion des Schultages (der Zeuge besuchte einen Fortbil-
dungskurs bzw. Deutschkurs) unter Zunahme der festgehaltenen Anwesenheitszei-
ten des Zeugen in der Schule, kommt man auf eine Wahrnehmungszeit von etwa 
14.30 Uhr, einer Zeit also, nach der das Opfer noch lebend gesehen wurde — Zeu-
ginnen Gambichler u. Jaconisi. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge 
das spätere Opfer sah, als der gerade nach Hause kam (lt. dem Zeugen Sahin dürfte 
er Özüdogru gegen 14.30 — 14.40 Uhr zu Hause abgesetzt haben). 

Zu dem Komplex „Polenspur" wurde noch der ehemalige Gastwirt der Gaststätte 
„Engel & Teufel", der Zeuge Eugen Biela gehört. Die Gaststätte galt als Treffpunkt 
für poln. Staatsangehörige, in der aber auch Türken anzutreffen waren. Dem Zeugen 
waren die Opfer nicht bekannt; Özüdogru sei nicht Gast in seinem Lokal gewesen. 
Überhaupt sei die Mordserie kein Thema in seinem Lokal gewesen. Zu Benutzern 
eines polnischen Omegas mit Lafettenanhänger konnte er keine Angaben machen, 
ein derartiges Gespann nahm er im Umfeld seiner Gaststätte nicht wahr. 
Lediglich zur Person Abdullah Can konnte Biela konkretere Aussagen treffen. Can, 
gen. „Apo", sei Gast bei ihm gewesen und habe dort auch (kleinere) Btm-Geschäfte 
angebahnt. Er wisse hierzu auch, dass Can Kontakte zu aus den Niederlanden hatte 
und diese in seiner Kneipe traf. Insgesamt hält er „Apo" aber für einen Angeber, der 
seine überschaubaren Geldmittel mit Automatenspiel verbrauchte. 
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Zeugenvernehmungen — Arbeitsplatz 

Die Erhebungen bei der Fa. Diehl im Kreis der ehemaligen Arbeitskollegen des Op-
fers ergaben im Wesentlichen keine neue Betrachtungsweise. 
Ausnahme hierzu sind die oben bereits erwähnten Zusatzfragen bezüglich eines 
möglichen Arbeitsunfalls, der zur Verletzung des Opfers im Bereich des rechten Rip-
penbogens geführt haben könnte. 
Ein früheres Gerücht, wonach Özüdogru in der letzten Zeit durch vermehrten Alko-
holkonsum auffiel, ließ sich nicht belegen bzw. untermauern. 
Ferner wurden die Fehltage des Özüdogru erhoben. Dabei fiel auf, dass er regelmä-
ßig längere Fehltage bis Fehlwochen durch Krankheit hatte. Die vorliegenden Grenz-
übertrittsdaten in die Türkei stimmen mit diesen Zeiten allerdings nicht überein. Bis-
lang konnte noch nicht ermittelt werden, wie das Opfer in diesen Zeiten den Tag ver-
brachte. 
Ebenso ist noch unklar, was Abdurrahim Özüdogru am Tattag in der Zeit von 14.30 
Uhr bis 16.10 Uhr machte. Entgegen bisherigen Annahmen kam Özüdogru nicht erst 
gegen 16 Uhr nach Hause, sondern wurde vom Zeugen Sahin vor dem Tatanwesen 
kurz vor 14.30 Uhr abgesetzt. Arbeitsende in Röthenbach war in dieser Woche kurz 
vor 14 Uhr gewesen. 
Der Zeuge Sahin gibt in diesem Zusammenhang an, dass Özüdogru am Tattag einen 
Benzinkanister mitführte und auch befüllte. Er wollte in der freien Zeit (am Freitag 
nach dem Donnerstagfeiertag war generell arbeitsfrei) versuchen seinen abgemelde-
ten Mercedes wieder in Gang zu setzen und am Montag damit wieder eigenständig in 
die Arbeit fahren. 

Aus den Unterlagen über die Tatortarbeit bzw. Behandlung von Asservaten ergeben 
sich keine Informationen zum Kanister (noch befüllt oder leer?). Ebenso wenig wur-
den spezifischere Feststellungen zum Pkw (Tankfüllung, km-Stand) erhoben. Aus 
aufgefundenen Aufzeichnungen bzw. Nachfrage beim Versicherer konnten für den 
Pkw als „harte Daten" folgende km-Stände erhoben werden: 
18.06.93 (Kaufvertrag): 96.000 km; 20.09.97 (Rechn. DB): 144022 km; 25.09.00 
(ASU-Untersuchung): 173366 km. 
Die gen. Daten lassen daher nur schwer eine Folgerung hinsichtlich der Angaben 
des Zeugen Jaconisi über angebliche Hollandfahrten des Özüdogru mit seinem Pkw 
zu. Insgesamt ist die Laufleistung des Pkw nicht sehr hoch, zumal Özüdogru mit dem 
Pkw teilweise in Urlaub in die Türkei fuhr und regelmäßig die Strecke von seiner 
Wohnung nach Röthenbach/Pegnitz zu seiner Arbeitsstätte zurücklegte. 

Komplex Cilli — Spur 1592 

Von besonderem Interesse war 2001 die „Spur Cilli", aufgrund mehrerer von den Be-
troffenen nicht zu klärenden Telefonanrufen in die Türkei am Tattag, zwischen 17 
und 18 Uhr. Eine Nachbarin der Familie Cilli, die Zeugin Özdemir, konnte sich erin-
nern, dass sie und Frau Cilli sich in der Türkei Kleider schneidern lassen wollten. In 
dem Jahr waren in beiden Familien Hochzeiten von Geschwistern angesetzt und 
man dachte, sich in der Türkei wesentlich billiger Kleider anfertigen zu lassen. Dies-
bezüglich habe man mehrfach an jenem Tag nach Bursa telefoniert. 
Tatsächlich war die seinerzeit angewählte Nummer auf ein Textilgeschäft im Basar 
von Bursa ausgegeben. 
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Der 2001 aufkeimende Anfangsverdacht gegen die Familie Cilli hat sich demzufolge 
nicht weiter erhärtet. 

Ermittlungsspur "Hisbollah" des BKA Islamistentreff Finkenmühle 

Über die Personen YALCIN Mustafa und Yasar (Vater und Sohn) war eine Verbin-
dung des Özüdogru zu einem bekannten islamistischen Treffpunkt in Oberfranken 
(sog. Begegnungszentrum „Finkenmühle") und somit indirekt zu Fall 6 (Ismail Yasar) 
im Raum gestanden. Abklärungen zu den Personen sowie der ehemaligen islami-
schen Begegnungsstätte selbst erhärteten diese Vermutung nicht. Der Betreiber der 
„Finkenmühle", Yasar YALCIN, war zwar wie das Opfer bei der Fa. Diehl beschäftigt, 
trat dem Betrieb aber erst nach der Ermordung des Özüdogru bei und kannte diesen 
nicht. Sein Vater, auch bei der Fa. Diehl beschäftigt, war wiederum in der gegenläufi-
gen Schicht zu Özüdogru tätig und kannte diesen auch nicht näher. 
Somit ließ sich über diesen Personenkreis der Weg über die Finkenmühle hin zu ei-
ner Verbindung zu Fall 6 (Person Gencalioglu wäre dann das weitere Verbindungs-
glied zur Person Ismail Yasar — Opfer 6 - gewesen) nicht ebnen. 
(s. auch Spuren 357, 822 — Özüdogru - sowie 555 — Spuren Bosporus) 
Weiterführende Ermittlungen, ob eine Verbindung der „türkischen Hisbollah" zur ge-
genständlichen Mordserie besteht, werden durch das BKA, SO 15/EG Ceska, betrie-
ben. 

Betäubungsmittelszene nh. Tatanwesen 

In der Gegend um den Tatort aufhältliche Personen mit Bezug ins Btm-Milieu wurden 
sowohl unter Aspekten der "OK-Theorie" als auch i.S.d. „EZT-Ansatzes" beleuchtet. 
Gegen keine der überprüften Personen konnte ein Anfangsverdacht gewonnen wer-
den. Keine dieser „Milieu-Personen" machte Andeutungen dahingehend, dass ihnen 
bekannt gewesen sei, Abdurrahim Özüdogru sei in den Vertrieb von Betäubungsmit-
teln verstrickt gewesen. 
s. u.a. Spurennrn. 242, 528/156 & 1614/6 — Personen Karakas, Yelken u. Varli 

Auch in einem nahegelegenen türkischen Club konnten weder zur Person noch zu 
etwaigen Kontaktpersonen des Özüdogru Erkenntnisse gewonnen werden. 
Er wurde dort als „verschlossener Einzelgänger" beschrieben, der überwiegend allei-
ne da saß, Tee trank und dabei Sportübertragungen verfolgte — s. Spur 1556. 

Damit konnten weder zu den verdächtigen Wahrnehmungen — „Personenverkehr" in 
die Schneiderei bzw. „Abholung" des Özüdogru - der Zeugen Petzold und Mitterhofer 
noch zu dem Umstand der Btm-Mikrorückstände in den Reisekoffern des Opfers Er-
mittlungsansätze gewonnen werden. 

Hinsichtlich der nachgewiesenen Btm-Rückstände (drei verschiedene Stoffarten) in 
3 Reisekoffern des Özüdogru sowie auf der Beifahrersitzfläche seines Pkw DB wurde 
mit dem Gutachter, H. Dr. Hanke (BLKA, SG 201), Rücksprache gehalten. 
H. Dr. Hanke erklärte, dass die nachgewiesenen Rückstände in einer so geringen 
Quantität waren, dass eine eindeutige Aussage, ob die untersuchten Behältnisse 
zum Zwecke des RG-Schmuggels Verwendung fanden oder es sich um Übertra- 
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gungsspuren handelt — zu vergleichen mit Erhebungen zu Anhaftungen an Geld-
scheinen — aus seiner Sicht nicht möglich sei. 

Auslandsermittlungen - RHE 

Im Rahmen der Spurenüberarbeitung fielen ausländische Telefonnummern auf, wel-
che das Opfer zumeist handschriftlich auf Notizzettel vermerkte. 
Bei einer dieser Notizen war der Name „Mustafa Saygili — Freund Bekannter Zug 
nähe Rotterdam" mit einer niederländischen Rufnummer vermerkt. Eine in den Nie-
derlanden veranlasste Anschlussinhaberfeststellung ergab eine türkisch-stämmige 
Person namens Mustafa Saygili, geb. 06.11.1967, wh. in Dongen b. Rotterdam. Auf-
grund eines justiziellen Rechtshilfeersuchens (RHE) durchgeführte Zeugeneinver-
nahmen des Saygili ergaben, dass Özüdogru dem Saygili vermutlich auf einer Ur-
laubsreise in die Türkei im Autoreisezug begegnete. Dabei kam es zum Austausch 
der Erreichbarkeiten bzw. zur gegenständlichen Aufzeichnung. Über Saygili beste-
hen in den Niederlanden keinerlei kriminalpolizeilichen Erkenntnisse. 
Die bezeichneten Ermittlungen wurden in der Spur 6 geführt. 

Eine andere aufgefundene Rufnummer zog Ermittlungen in Großbritannien, in der 
Region Manchester, nach sich. 
Das Opfer hatte unter dem Namen Yigit Önder eine britische Telefonnummer notiert. 
Die Überprüfung dieser Rufnummer ergab, dass selbige für einen Stehimbiss in Bol-
ton ausgegeben war, dessen Betreiber ein Tugay Bagdagi war. Bei Yigit Önder soll 
es sich laut Auskunft der Witwe Özüdogru um einen (entfernten) Verwandten ihrer-
seits handeln. Ein angestrengter Rechtshilfeverkehr mit Großbritannien bestätigte, 
dass Yigit Önder in der Tat ein Verwandter der Gönül Özüdogru ist. Er arbeitete für 
gen. Bagdagi in jenem Imbiss. Ohne sich konkret erinnern zu können geht der Zeuge 
Önder davon aus, dass er oder jemand aus seiner Familie die Rufnummer des Im-
bisses als seine Erreichbarkeit weitergab. Kontakt zum Opfer habe er jedoch nicht 
gehabt, dieser habe ihn auch nie in England besucht. 
Interessant war die Spur (Nr. 434), da Bagdagi bekannt mit einem Huseyin Ege ist. 
Letztgenannter war 1998 im Zuge einer größeren Rauschgiftoperation durch die briti-
schen Behörden festgenommen und später auch verurteilt worden. Tugay Bagdagi 
selbst war jedoch nie Zielperson dieser Operation und stand auch sonst nie unter 
Anklage in Großbritannien. Zu Bagdagi wurden daher keine weiteren Ermittlungen 
veranlasst. 
Gerade für die Zeit zwischen der Festnahme des Ege in 1998 und der Tatzeit 2001 
gibt es in Großbritannien zu den Personen Bagdagi, Önder und Özüdogru keine Er-
kenntnisse über eine Beteiligung am internationalen Rauschgifthandel. 

Mit einem weiteren Rechtshilfeersuchen soll in Ungarn ein Anschlussinhaber zu ei-
ner ungarischen Mobiltelefonnummer festgestellt und abgeklärt werden. Im Rahmen 
einer polizeilichen Rechtshilfe war 2001 zu dieser Rufnummer mitgeteilt worden, 
dass sie „gesperrt" sei und für weitere Auskünfte ein justizielles Ersuchen gestellt 
werden müsse. Dies wurde nunmehr nachgeholt, eine Antwort steht allerdings noch 
aus — s. Spur 432. 

Ein umfangreicheres Rechtshilfeersuchen wurde an die Staatsanwaltschaft Bur- 
sa/Türkei gestellt. Dieses Ersuchen beinhaltet zum einen mehrere Einvernahmen im 



Seite 12 

familiären Umfeld des Özüdogru. Dadurch erhofft man sich zusätzliche Informationen 
zum Opfer. Zum zweiten sollen noch offene Fragen zum Finanzstatus des Opfers in 
der Türkei geklärt werden. Eine Antwort der Staatsanwaltschaft Bursa bzw. die Ein-
ladung der im RHE genannten Beamten der BAO Bosporus zur Teilnahme an den 
Ermittlungshandlungen steht noch aus. 

Telefonnummernbereinigung 

Aus der früheren Verspurung von Telefonnummern war erkennbar, dass viele Tele-
fonnummern nicht feststellbar bzw. die Anschlussinhaberfeststellungen nicht sinnig 
waren. Einem Großteil der Nummern fehlte augenscheinlich die türkische Vorwahl. 
Die Nummer können in der Mehrzahl dem Heimatbereich des Özüdogru in und um 
Bursa/TR zugeordnet werden, da sie die dortige Ortsvorwahl „0224" enthielten. 
Teilweise gelang es für die Festnetznummern über ein im Internet eingestelltes türki-
sches Telefonbuch Anschlussinhaber festzustellen, die auch mit den Aufzeichnungen 
(Namen) des Opfers übereinstimmten. Zielführende Ermittlungsansätze ließen sich 
aus diesen türkischen Rufnummern dennoch nicht ableiten. 

Bereinigung fehlerhaft erfasster türkischer Namen 

Einen breiten Raum in der Spurenüberarbeitung nahmen die aus Aufzeichnungen 
des Opfers herrührenden „Namensspuren" ein. Die Verspurung, die offensichtlich 
ohne einen Muttersprachler vorgenommen wurde, führte zur Erfassung von Perso-
nen, die tatsächlich jedoch nur Begriffsbezeichnungen waren („Hausmeister Universi-
tät" , „Botschafter" u.ä.) 
Diese verspurten Begriffe wurden zusammen mit POM Yildirim bereinigt und als nicht 
weiter zielführend geschlossen. 
In diesem Kontext ist auch die Spur 23 zu nennen, die sich auf einen Zeitungsartikel 
stützt, in der über eine Aktion „regierungskritischer Türken" in Röthenbach berichtet 
wird. Die in dem Artikel angeführten Namen sind gut-situierte Türken aus dem Groß-
raum Nürnberg, zu denen nach Prüfung keinerlei Verbindung zur gegenständlichen 
Serie herzuleiten war. Die Notiz auf der Rückseite des Artikels dürfte auch eher der 
Witwe zuzuschreiben und nicht tatrelevant sein. Die aus Altbeständen erfassten Ver-
knüpfungen wurden reduziert. 

Sonstiges 

Die auf TO-Bildern sichtbare Ausgabe der „Hürriyet" konnte anhand der Schlagzei-
len als die Ausgabe vom 13./14.06.2001 erkannt werden. Weitere Aussagen zu die-
ser oder anderen Ausgaben i.S. der Ermittlungsempfehlungen der OFA BW können 
nicht getroffen werden. 
Die Erhebungen über ein mögliches Anzeigeverhalten bzw. Antwortverhalten auf Zei-
tungsannoncen seitens des Opfers waren bei Erstellung des Berichtes noch nicht 
abgeschlossen. 

Im Sinne der EZT-These wurde erneut die Spur „Richard Berger, geb. Eisen" (Nrn. 
731 & 165) beleuchtet. H. Berger war Gegner des Özüdogru in einer Zivilsache bzw. 
Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug. Berger hat mehrere Eintragungen in Poli-
zeidateien, u.a. gef. KV, Menschenraub, gilt als Btm-Konsument und bewaffnet. Die 
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Person konnte aber bereits 2001 für die ersten beiden Taten als Tatverdächtiger auf-
grund einer Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt ausgeschieden werden. 

Bei der Sichtung des Aktenmaterials stieß man auf die Notiz, dass bei der Ausräu-
mung der Opferwohnung eine Telefonkarte aufgefunden wurde. Auf dieser soll ver-
merkt gewesen sein, dass sie auch in den Niederlanden verwendet werden kann. 
Von der Karte sollen 12,- (DM?) abtelefoniert worden sein, ohne eine zeitliche Be-
stimmung vornehmen zu können. Die (in der Aktennotiz vermerkte) Auswertung 
durch K 36 liegt ebenso wenig vor wie die Karte selbst. 
Eine Bewertung, ob dies ein Indiz in Richtung der Angaben des Zeugen Jaconisi 
(angebliche NL-Fahrten des Opfers) hätte sein können, muss daher unterbleiben. 

Die Ermittlungen zur Erhebung des Finanzstatus des Opfers wurden separat geführt 
und hierzu ein eigener Finanzermittlungsbericht vorgelegt. Auffälligkeiten, welche 
die Einleitung weiterer Ermittlungshandlungen notwendig gemacht hätten, haben sich 
nicht ergeben. 

5. Fazit 

Die sechs Jahre nach der Tat geführten Nachermittlungen konnten im Licht des 
nunmehr bundesweit vorliegenden Phänomens für viele seinerzeit nicht auszuschlie-
ßenden Zusammenhänge Antworten finden und offene Spuren klären. 
Für einige Aspekte verbleiben Fragezeichen: 
Das gilt in besonderem Maße für das Freizeitverhalten des Opfers. Aber auch die 
„Polenspur" konnte nicht zur Gänze hinterfragt werden. Hier bleibt offen, wie Özü-
dogru in Kontakt mit den vermeintlichen polnischen Autointeressenten trat und ob 
diese Zusammenkunft von Tatrelevanz ist. Genauso lassen die sehr unterschiedli-
chen Angaben zum „Besucherstrom" in die Schneiderei Raum für Interpretationen. 
Für die notierten ausländischen Telefonnummern (ohne türkische) seitens des Op-
fers ließen sich erklärbare Verbindungen finden. 
Ein neuer Ermittlungsstrang ließ sich durch die Überarbeitung nicht finden. 
Die nach EZT-These überprüften Personen aus dem geografischen Nahfeld zum 
Tatort konnten über eine Alibiprüfung bislang alle ausgeschieden werden. 

Heger 
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•	1, Gegenstand der Untersuchung

Zurlainiinaltechnischen .Begutachtung wurden mit o.a. Waffen - Sprengstoff Meidirrig folgende
Gegenstände übersandt:

1.2 Hülsen, Kaliber.7.65 nun Browning, Spur Nr. 5.1, 5.2
2. 2 Geschosse, Kaliber 7,65 mm Browning, Spur Nr. 5.3, 5.4

•2 Untersuchungsauftrag

Es sollten die nachstehend aufge%hrtenkriminaltechnischenUrrtersuchungen vorgenOmmen
• werden:._

• Bestimmung der Anzahl der bei der Tatausübung benutzten Waffen.. •	•
• Bestimmung der verwendeten Waffensysteme
• Bestirnmüng des Munitionsherstellers der Tatinunition
• Spurenvergleich der Tatmunition mit der zentralen Tatmunitionssammlung.	•

• 3: Methodik und Untersuchungsgang

Wird Munition in einer Schußwaffe repetiert oder gezündet, so wirken Metallische Waffenteile auf
diese ein und können dabei deren Oberfläche verändern. Die entstehenden Waffenspuren erlauben-
ggf. sowohl den Rückschluß auf ein Waffeasysteml, als auch den Nachweis oder: Ausschluß eines
gemeinsamen Spurenverursachers anhand von Individualspuren.
Die Möglichkeit der Bestimmung eines Waffensystems berat auf der Tatsache,. daß infolge
industrieller Serienproduktion von Waffen die Anlage, relative Anordnung und generelle

• Erscheinungsweise der sogenannten Systemspuren modellabhänt: ih charakteristischer Weise
reproduz4rbar auftreten kann.
Der Nachweis oder Ausschluß eines gemeinsamen Spurenverursachers von. Waffenspuren auf
mehreren gleichartigen Munitionsteilen beruht auf der Erfahrung, daß infolge von Zufallsprozessen
bei der Waffenteileherstellung, insbesondere 'der mechanischen Oberflächenbehandlung bei der
Endbearbeitung, sowie gebrauchsbedingten zufälligen Veränderungen eine einmalige
Wirleflächenbeschaffenheit der spurenerzeugenden Waffenteile resultiert, die beim wiederholten
Repetier-/Schießvorgang zumindest bereichsweise reproduzierbare Individualspuren bewirkt. Für
derartige Untersuchungen wird im Schußweenerkennungsdienst standardmäßig das.lichtoptische
Vergleichsmilcxoskop eingesetzt.

Die Munitionsteile wurden zunächst mit dem Stereomikroskop sowohl	SySternspuren als auch
auf Individualspuren untersucht. Für die Bestimmung von Munitionsfabrikaten und verwendeten '

' Waffensystemen wurden hier vorhandene Informationssysteme herangezogen;
•

4.. Grundlagen der 'Begutachtung

• Die Munitionsteile wurden nach einer optischen Vorprüfung zu Beginn. der Spurenuntersuchungen
von . Anhaftungen gereinigt und dauerhaft mit' ihrer vorgegebenen Spurnummer gekennzeichnet.

zu 1:2 Hülsen, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 5.1, 5.2

Die wichtigsten Kenndaten der Hülsen sind nachfolgend tabellarischaidgefilhrt.

1t 	einem „WeErettaystem" wird hier die Gruppe aller dajcnigett Wellecnteadeile vermeidest, die bezüglich der zurtf .Muaitiotateiltn
ljuicriessettea „Systemeplatzt" untraterschcidber

• •

Seite 2 von 5



15-JUN-2001 18:33
	

BK9 Wiesbaden KT2

Bundcskriminalann Krintinaltechniscnei Institut

5.03

KT21-2001/2804/1

'Tabelle .1 .: -Kenndaten der. Hülsen

Spur. Bodenstempel Hersteller / Verwender .Material

: 5_1, 5.2

•

PMC 32 AUTO

.

Poongsan lvIetal Cömpany, Südkorea
(Munitionshersteller filr PattonceMorgair

Meeti Corporation, USA) "	• "

Messing

Die.Hülsen weisen die Spuren eines Verfeuerungsvorgangs in einer Selbstiadepistole auf.

zu	Geschosse, Kälber 7.65 mm Brovming, Spur Nr. 5.3, 54'

Die wichtigsten Kenndaten der Geschosse sind nachfolgend tabellariSch glifgegthtt.

Täbdlei: Kenndaten der Geschosse

Spur Geschoßtyp m(gi2 Hersteller / Verwender Besonderheiten./ Anhaftungen

5.3 Vollmantel-

- Rundkopf
4,63 Vermutlich wie-bei-den

Hülsen
kaum deformiert—1--Gut erhalten,

5.4 Volimantel-
Rundkopf

4,63 Vermutlich wie bei den
Hülsen

' Deformiert mit blutfarbenen
• Anhaftungen

Die Geschosse tragen die Spuren eines Verfeuerungsvorgangs aus einein Waffenlauf mit
Feld-Zug Profil, sowie 6 Feldern und Zügen mit Rechtsdrall. Die Breite der.Feldereindrücke

. liegt im Bereich 1,25 min — 1,4.0 mm.

5 Ergebnis I Bewertung

5.1 Spurenbewertung

zu 1: 2 Hülsen, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 5.1, 5.2
zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 5.3, 5.4

Die Hülsen und Geschosse tragen Waffenspuren, die gir die durchzuführenden
Standarduntersuchungen im Schußwaffenerkennungsdienst geeignet erscheinen. Die
Identifizierung der Tatwaffe sowie die FestStellung von Tatzusammenhängen anhand dieser
Waffenspuren erscheint möglich.

5:2 Munitionskennzeichnung / Anzahlre-twe-nzteter Waffen

au 1: 2 Hülien, Kaliber 7.65 mm Browning; Spur Nr. 5.1, 5.2
zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 5.3, 5.4

Beim Vergleich von Waffenspuren auf den Hülsen untereinander wurden Übereinstimmungen
festgestellt Die Erscheinungsweise der Waffenspuren lind die ./orliegenderi Erfahrungen
erlauben die Aussage, daß die Hülsen in derselben Waffe gezündet wurden.
Gleichermaßen ist erwiesen, daß die Geschosse aus demselben Lauf verfeuert wurden_
Die Hülsen und Geschosse wurden•mit unserer Sammlungsnummer 44900 dauerhaft
gekennzeichnet.

5.3 Schußwaffensystembestimmung

zu 1: 2 Hülsen,'Kaiiber 7.65 mm Browning, Spur Nr. 5.1., 5.2

, Aufgrund der mikroskopisch festgestellten Systemspuren wurden die•itilkn geniä13
vorliegender Erkenntnisse in eine

Selbstladepistole Ceska, Modell 83, Kaliber 7.65 mm Browning
• • gezündet

Gesciferest)snaue.
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Unsere Sammlungsnummer 44321
Munitionsteile mit dieser Nummer 5 Hülsen, 4 Geschosse
Straftat Mord
Tatzeit / -art 9.9.20e 90475 Nürnberg, Liegnitzer Straße
Einsendende Dienststelle / Az. KPD Nürnberg, K33; 5440-091597-00/6
Unser Aktenzeichen KT21-2000/4869/1

r

+49 611 551368J	IJ415-1UN-2001 1B:33	BKA Wiebäderi - KT2

Bundeskriminalamt Kriminaltedmisches .Institut KT21-2001/2804/1

. zu:2: 2Seschosse, Käliber -7:65-mm BroWning,	Spur Nr.-5‘31-5.47 --- -----

Wegen der großen Anzahl unterschiedlicher in Frage kommender WaffenniOdelle mit den

• festgestellten S ystemmerkmalen, können zum. Waffensystem • der Tatwaffe keine genügend

• einschränkenden Angaben gemacht werden.
Derartige Systemmerkmale sind jedoch auch von der

Selbstladepistole Cesica, Modell 83, Kaliber 7.65 trim.BroWning.

bekannt, so daß nichts dagegen spricht, daß die Geschosse aus deM Lad:derselben Waffe
verfeuert wurden, 

in der auch die Hülsen zu 1 gezündet wurden. 013.:GesChosse und Hülsen als
-patronierte Munition tatsächlich au .s.

 derselben Waffe verschossen wurden, kann jedoch erst
bei Vorliegen der Tatwaffe(n) festgestellt werden.

	5.4 • Sammlungsvergleich

• zu 1: 2 Halsen, Kaliber -7.65 mm Browning, Spur Nr. 5.1,S.2

Beim Spurenvergleich mit den entsprechenden Tatrininitionsteilen der. zentralen
Tätmunitionssamrnlung des Bundeskriminalamtes wurden Obereinstimmungen in den
Waffenspuren der hier unter der Sammlungsnummer 44321 einliegenden Tatmunition
festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspur= und die vorliegende Erfahrung.
erlauben die Aussage, daß die Hülsen mit den Sammlungsnummern 44900 und 44321 in
•derselben Waffe gezündet wurden.
Die Aktenzeichen der beteiligten DienstStellen sowie die Daten-der Straftat lauten wie folgt:

Tabelle 3: Daten des Tatzusammenhangs

Unsere Sammlungsnummer 44321
Munitionsteile mit dieser Nummer , 5 Hülsen, 4 Geschosse
Straftat Mord	 • •	 .
Tatzeit / -ort 9.9.2000; 90475 Nürnberg, Liegnitzer:Straße •
Einsendende Dienststelle / Az. KPD Nürnberg, K33; 5440-091597-00/6
Unser Aktenzeichen ICT21-2000/4869/1	.	 .

Der Spurenvergleich mit den anderen entsprechenden vergleichsgeeigneten Hülsen der
zentralen Tatmunitionssammlung ergab keine weiteren Zusammenhänge mit registrierten
unaufgeklärten Schußwaffenstraftaten.

zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 7.65 mm BrOwning, Spur Nr. 5.3, 5.4

Beim Spurenvergleich mit den entsprechenden Tatmunitionsteilen der zentralen
Tatmunitionssammlung des Bundeskriminalamtes wurden Übereinstiminungen in den
Waffenspurender hier unter der Sammlungsnummer 44321 einliegenden Tatmunition
festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspuren und die vorliegende Erfahrung
erlauben die Aussage, daß die Geschosse mit den Sammlungsnummern 44900 und 44321 aus\
demselben Lauf verfeuert wurden.	 0

Die Aktenzeichen der beteiligten Dienststellen sowie die Daten -der Straftat lauten wie folgt:

• Tabelle 4: Daten des Tatzusammenhangs

. Der Spurenvergleich mit den anderen entsprechenden vergleichsgeeigneten Geschossen und
Geschoßteilen der zentralen Tatmunitionssammlung ergab keine weiteren Zusammenhänge
mit registrierten unaufgeklärten Schußwaffenstraftaten, •
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6 Zusammenfassung

Die Untersuchung der Tatmunition hat ergeben, daß zu deren VerfeuerimgVerniutlich eine einzige
Waffe verwendet wurde. Die wesentlichen Untersuchungsergebnisse sind nachfolgend tabellarisch

. alsammengefaßt
•Tabelle 5: Znsarnmenfassung der Untersuchungsergebnisse ,	, •

Nr. Gegenstand	- Spur Slg.Nr. Waffensystem Waffe Tz3 Verb4

• 1 2 Hülsen
7.65 mm Browning

5.1, 5,2 44900 Ceska 83
. •A 44321 Tms

2

.
2 Geschosse
7.65 mm Browning

5.3, 5.4 44900 Ceska 83 • gg 44321 Tms

7* Verbleib.cier Asservate

zu . 1.: 2 Hülsen, Kaliber 7.85 mm Browning, Spur Nr. 5.1, 5.2'
zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 7.85 mm Browning, Spur Nr. 5.3, 5.4 •	.

Die Hülsen und Geschosse werden unter ihrer Sammlungsnummer in die zentrale
Tatmunitionssamnilung des Bundeskriminalamtes aufgenommen. Sie werden in der Folge mit

• allen entsprechenden neu eingehenden Tatmunitionsteilen, sowie Vetileichsmunition aus
sichergestellten Waffen verglichen.

•Dienntersnchte Taturnunition verbleibt prinzipiell zeitlich unbeschränkt in der,zentralen
•Tattnunitionssammlung des Bundeskriminalamtes, da die Straftat, in deren ZuSarnMenhang die.
Sichersteilung erfolgte, strafrechtlich nicht verjährt. Erfahrungsgemäß sinken aber mit
zunehmendem zeitlichen Abstand zum Zeitpunkt der Tatbegehung die Erfolgsaussichten einer
Identifizierung der verwendeten Tatwaffe beträchtlich. Zur Entlastung der Vergleichsarbeit im
Schußwaffenerkennungsdienst wird Tatmunition zu nicht verjährenden. Straftaten deshalb nach
Ablauf von 15 Jahren hier in Verwahrung genommen. Ein Vergleich mit neu eingehender
Tatmunition oder Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen wird ab diesem Zeitpunkt ans-
schließlich nur noch bei konkreter Aufforclerung vorgenommen.

Int Auftrag

Pfoser , TA

Anlagen:
0 ohne

r,•

Iratzuesenve-ehant; gef. Angabe der Senunlungneummer dem Tatiusaznauciktange
• .	.41114:4<c=RAdatnekung, Verv.=yerwahruag, TneAufnatunen die Ateitssammitine,
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BUNDESKRIMINALAMT
Kriminaltechnisches Institut

KT21-2001/3944/1

1. Landeskriminalamt Hamburg
LKA 41
Beim Strohhause 31

20097 Hamburg

2, Landeskriminalamt Hamburg	 • riminalamt
LKA 361

• Beim Strohhause 31	 >ü .

20097 Hamburg.	 80636 Manchen

•

.	.
Betreff

O Ermittlungen gegen UNBEKANNT wegen Mordes z.N. Süleyman TASKÖPie, begangen am
27.6_2001 in 22761 Hamburg.

Bezug

O Waffen - Sprengstoff- Meldung KP27 des LKA 412 vom 29.6.2001, Az. 025/1K/451643/2001;
und LKA41/5K/0454467/2001

O Zusätzlich beteiligte Dienststellen: LKA 31, LKA.33,.LKA 34, Az. 31/3209/01 und 34/4211/01

* Eingangsvermerk des LKA Hamburg vom 19_7.2001, Az. LKA361/0454467/2001

Behördengutachten gemäß §256 StPO

4
. .	,,,

1 2, SEP. 2001'	•

Sacht	......	.. •
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1 Gegenstand der Untersuchung

Zur Icriminaltechnischen Begutachtung swurden mit o.a. Waffen - SprengstoffMeldung folgende
GegenStände übersandt:

1, 2 Hülsen, Kaliber 6.35 mm Browning
2, 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning
3. I Geschoß, Kaliber 7.65 rnm Browning

2 Untersuchungsauftrag

Es wurden die nachstehend aufgeführten krirninaltechnisehenUntersuchungenvbrgenommen:,
e Bestimmung der Anzahl der bei der,Tatausübung benutzten Waffen
e Bestimmung der verwendeten Waffensysteme
e Bestimmung ;des Munitionsherstellers der .Tatmunition
• Spurenvergleich der Tatmunition mit der zentralen Tatmunitionssammlung

Insbesondere sollte festgestellt werden, ob Spurenübereinstimmüng mit der hier unter den
Sammlungsnummern 44320, 44321, 44900 einliegenden Tatmunition besteht.

3 Methodik und Untersuchungsgang

Wird Munition in einer Schußwaffe repetiert oder gezündet, so wirken metallische Waffenteile auf
diese ein und können dabei deren Oberfläche verändern. Die entstehenden Waffenspuren erlauben
ggf. sowohl den Rückschluß auf ein Waffensystems, als auch den Nachweis oder Ausschluß eines
gemeinsamen Spurenverursachers anhand von Inclividualspuren. •
Die Möglichkeit der Bestimmung eines Waffensystems beruht auf der Tatsache, daß infolge
industrieller Serienproduktion von Waffen die Anlage, relative Anordnung und generelle
Erscheinungsweise der sogenannten Systemspuren modellabhängig in charakteristischer Weise
reproduzierbar auftreten kann.
Der Nachweis oder Ausschluß eines gemeinsamen Spurenverursachers von Waffenspuren auf
mehreren gleichartigen Munitionsteilen beruht auf der Erfahrung, daß infolge, von Zufallsprozessen
bei der Waffenteileherstellung, insbesondere der mechanischen Oberflächenbehandlung bei der
Endbearbeitung, sowie gebrauchsbedingten zufälligen Veränderungen eine einmalige
Wirkflächenbeschaffenheit der spurenerzeugenden Waffenteile resultiert, die beim wiederholten
Repetier-/Schießvorgang zumindest bereichsweise reproduZierhare Individuälspuren bewirkt. Für
derartige Untersuchungen wird im Schußwaffenerkennungsdienst standardmäßig das lichtoptische
Vergleiclemikroskop eingesetzt.

Die Munitionsteile wurden zunächst mit dem Stereomikroskop sowohl auf Systemspuren 'als auch
auf Individualspuren untersucht. Für die Bestimmung von Munitionsfabrikaten und verwendeten
WaffensYstemen werden hier vorhandene Informationssysteme herangezogen.

4 Grundlagen der Begutachtung

Die Munitionsteile wurden nach einer optischen Vorprüfung zu Beginn der; Spurenuntersuchungen

gereinigt, sotiveit dies zum Erkennen der Waffenspuren erforderlich war.

1 Unter einem „Wiefensystem" wird hier die Gruppe aller derjenigen Waffenmodelle verstanden, die begiglich der eile Muniljuosteileo

hinterlassenen „Systemspuren" unninerchcidbar sind.
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zu 1: 21-Wilgen, Kaliber 6.35 mm Browning

Die. wichtigsten Kenndaten der Hülsen sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Tabelle 1: Kenndaten der Hülsen

Lfd. Nr.	Bodenstern ei	Verwender / Hersteller	 . Material

1 u. 2	S&B d5 6,35 Br. 
—

Sellier&Bellot, Tschechien	,Mes.
Die Hülsen weisen die Spuren eines Verfeuerungsvorgangs in einer Selbstladepistole auf Die
Hülsen wurden offenbar bereits beim EIA behandelt.

zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning

Die wichtigsten Kenndaten der Geschosse sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Tabelle 2: Kenndaten der Geschosse

Lfd. Nr. Geschoßtyp / Keasteiler Besonderheiten

1 Vollrnantel- 3;20 Sellier&Bellot, Tschechien Pffnuniert, Mantel in

Rundkopf Feldet eindrucksbegrenzungen'
teilweise eingerissen

2 Vollmantel -
Rundkopf

3,20 Sellier&-Bellot,-Tschehien Arider Spitze deformiert,	.
ansensten relativ gut erhalten'

Die Geschosse (kupferfarben, magnetisch) tragen die Spuren eines Verfeuerungsvorgangs aus.
einem Waffenlauf mit Feld-Zug Profil, sowie 6 Feldern; und Zügen mit Rechtsdrall. L)iefireite
der Feldereindrücke liegt im Bereich 0,95 mm — 1,05 mm. Die GeschöSSewurden offenbar
bereits beim LKA behandelt bzw. ,gereinigt

zu 3: 1 Geschoß, Kaliber 7,65 mm Browning

Bei diesem Asservat handelt es sich um ein deformiertes :Vollmantel-Rundkopf-Geschoß
(kupferfarben, nicht magnetisch) mit einer Masse von 4,62 g vermutlich der Fertigung PiVfC :

(Poongsan Metal Company, Südkorea; Munitionshersteller für PationdMorgan Metal

Corporation, USA).
Das Geschoß trägt die Spuren eines Verfeuerüngsvorgangs aus einem Waffenlauf mitF eld-

Zug Profil, sowie 6 Feldern und Zügen mit Rechtsdrall, Die Breite der: feldereindrücke liegt
im Bereich 1,25 min — 1,40 rnm, Am Geschol3boden befinden sich knochenfarbene
Substanzen,

5 Ergebnis / Bewertung

5.1 Spurenbewertung

zu 1: 2 Hülsen, Kaliber 6.35 mm Browning

Die Hülsen tragen Waffenspuren, die für die durchzuführenden Standarduntersuchungen im
Schußwaffenerkennungsdienst geeignet erscheinen, Die Identifizierung der Tatwaffe sowie
die Feststellung von Tatzusanimenhängen anhand dieser Waffenspuren erscheint möglich.

zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning
Die erkennbaren Waffenspuren auf den Geschossen sind für Standarduntersuchungen im

Schußwaffenerkennungsdienst nicht geeignet. Die Identifizierung der Tatwaffe anhand dieser
Waffenspuren erscheint jedoch möglich, ebenso die Feststellung von Tatzusammenhängen,
sofern ein gezielter Hinweis erfolgt.

zu 3: 1 Geschoß, Kaliber 7.65 mm Browning

Das Geschoß trägt Waffenspuren, die für die durchzuführenden Standardüntersuchungen im
Schußwaffenerkennungsdienst geeignet erscheinen. Die Identifiziening der Tatwaffe sowie
die Feststellung von Tatzusammenhangen anhand dieser Waffenspuren erscheint möglich.

2 GcschofXregt)rna,s3c
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5.2 . Munitionskennzeichnung / Anzahl verwendeter Waffen

zu 1: 2.Hülsen, Kaliber 6.35 mm Browning

zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning

.. Beim Vergleich von Waffenspuren auf den Hülsen und 'Geschossen untereinander wurden
Übereinstimmungen festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspuren Und die . • .
vorliegenden Erfahrungen erlauben die Aussage, daß die Hülsen in derselben Waffe gezündet.
wurden. Gleichermaßen ist erwiesen., daß die Geschosse aus demselben Lauf verfeuert
wurden.
Die Hülsen und Geschosse wurden mit unserer Samtnlungsnumrner 45037 dauerhaft
gekennzeichnet.

zu 3: 1 Geschoß, Kaliber 7.65 mm Browning

Das Geschoß wurde mit unserer Sammlungsnummer 4 .5038 dauerhaft gekennzeichnet. .

5.3 Schußwaffensystembestimmung

zu 1: 2 Hülsen, Kaliber 6.35 'mm Browning
zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning

zu 3: 1 Geschoß, Kaliber 7.65 . mm Browning

Die auf den Hülsen und Geschossen erkennbaren Waffenspuren erlauben keine nähere
Aussage zu dem bei der Tatausübung benutzten Waffensystem.	•

5.4 Sammlungsvergleich

zu 1: 2 Hülsen, Kaliber 6.35 mm Browning

zu 2: 2 Gesähosse, Kaliber 6.35 mm Browning

Beim Spurenvergleich mit den entsprechenden Tatmunitionsteilen der fZentralen
Tatmunitionssammlung des Bundeskriminalamtes wurden Übereinstimmungen in den •
Waffenspuren der hier unter der Sammlungsnummer 44320 einliegenden Tatmunition
festgestellt, Die Erscheinungsweise der Waffenspüreri und . die vorliegende Erfahrung .
erlauben die Aussage, daß die Hülsen und Geschosse mit den Sammlungsnummern 45037

und 44320 in derselben Waffe gezündet wurden bzw. aus demselben Lauf verfeuert wurden_

Die relevanten Daten der beteiligten Dienststellen und der Straftat lauten wie folgt:

Tabelle 3; Daten des Tatzusammenhangs

Unsere Sarrimlun snurnmer
Munitionsteile mit dieser Nummer
Straftat

44320

Kriminal •olizeidirektion Nürnberz ; 5440-091597-00/6

Kriminaleolizeidirektion Nürnberg; 5440-091597-00/6
Unser Aktenzeichen KT21-2000/4869/1.

Der Spurenvergleich mit den arideren entsprechenden vergleichsgeeigneten Munitionsteilen
der zentralen Tatmunitionssammlung ergab keine weiteren Zusammenhänge mit registrierten
unaufgeklärten Schußwaffenstraflaten,

zu 3: 1 Geschoß, Kaliber 7.65 mm Browning

Beim Spurenvergleich mit den entsprechenden Tatmunitionsteilen der zentralen

Tatmunitionssammlung des Bundeskriminalamtes wurden Übereinstimmungen in den
Waffenspuren der hier unter der Sammlungsnummer 44321 und 44900 einliegenden
Tatmunition. festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspuren Und die vorliegende
Erfahrung erlauben die Aussage, daß die Geschosse mit den SarnmlungSnurnrnern 45038
44321 und 44900 aus demselben Lauf verfeuert, wurden.
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Die relevanten Daten der beteiligten Dienststellen und der Straftaten lauten wie folgt;

Tabellen 4 und 5: Daten der Tatzusammenhänge

Unsere Sammlungsnummer	44321
MunitionSteile mit dieser Nummer 5 Hülsen, 4 G-eschosse 
Straftat '	 Mord
Tatzeit / -ort	 9,9.2000; 90475 Nürnberg Lie,tnitzer ‚Straße
Insesamt zesich.erte Tatmunition 6 Hülsen, 6 Geschosse
Zuständi ze Dienststelle / Az,	Kriminal tolizeidirektion Nürnber
Sonst. beteiliz e Dienststelle / Az.
Einsendende Dienststelle / Az.
Unser Aktenzeichen

440-091597-00/6

Unsere Sammlungsnummer	44900
Munitionsteile mit dieser Nummer .2 Hülsen, 2 Geschosse 	

Mord 
13.6.2001; 90459 Nürnberg, 	Str.  1
2 Hülsen, 2 Geschosse
Kriminal olizeidirektion Nürnber 5,711 -007461 701/5Zusteldi e Dienststelle / Az.

Sonst. beteil' e Dienststelle / Az
insendende Dienststelle / Az.

'Unser Aktenzeichen
Der Spurenvergleich mit den anderen entsprechenden vergleichsgeelgrieten Munitionsteilen
der zentralen Tatmunitionssaminlung ergab keine Weiteren Zusammenhege mit registrierten
unaufgeklärten Schußwaffenstraftaten,

6 . Zusammenfassung

Die Untersuchung der Tatmunition hat ergeben, daß zu deren Verfeuerung vermutlich zwei Waffen'
verwendet wurden. Die wesentlichen Untersuchungsergebnisse sind nachfolgend tabellarisch
zusammengefaßt.
Tabelle 5: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

Nr. Ge enstand SIQ.Nr. Waffens stern Waffe Tz Verb 4

1 2 Hülsen 45037 44320 Trias
6.35 mm Browning_

2 2 Geschosse 45037 44320 Hinw
6,35 mm Browning
3. Geschoß 45038 44321 und Trns
7.65 mm Browning 44900

7 Verbleib der Asservate

zu 1: 2 Hülsen, Kaliber 6.35 mm Browning
Die'Hülsen werden unter ihrer Sammlungshutnniet ; in die zentrale Tatmunitionssaminlung des
Bundeskriminalamtes aufgenommen, Sie werden in der Folge mit allen entsprechenden neu
eingehenden Tatmunitionsteilen, sowie Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen
verglichen.

3Tatzusarnmenhang-, ggf. Angabe der Sammlungsnummer des Tatzusammenhangs

4Rück--Rilc4r,senctung, .icrw,--Verwahrung, Tms-Aufnahrne in die Arbeitssznanlinng• Hinvs'=AurnannIc in di°:Hnwcinrniung
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zu 2: 2 Geschosse, Kaliber 6.35 mm Browning
Die Geschosse werden unter ihrer Sammlungsnummer in die zentrale Tatmunitionssammlung
des Bundeskriminalamtes aufgenommen. Sie werden aber ausschließlieli)Jei konkretem.
Ennweis auf unsere Sarnmlungsnumrner mit neu eingehenden Tatmuniticinsteilen,.sowie
Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen verglichen.	.:.

	

..	.
zu 3: 1.Geschoß, Kaliber 7.65 mm Browning

	

.	..	 .,	 .
Das Geschoß wird unter seiner SammlungsnumMer.in die zentrale Tatmunitionssammlung
des Bundeskriminalamtes aufgenommen. Es wird, in der Folge mit allen entsprechenden neu ..

.

	

	eingehenden Tatinunitionsteilen, sowie Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen
verglichen.

Die unterstichte Tatmunition verbleibt prinzipiell zeitlich unbeschränkt in der Zentralen
Tatmunitionssammlung des Bundeskriminalamtes, da die Straftat, in deren ZUsaminenhang die
Sicher'stellung erfolgte, strafrechtlich nicht verjährt'. Erfahrungsgemäß Sinkenaber mit
zunehmendem zeitlichen Abstand zum Zeitpunkt der Tatbegehung die ErfolgSaUssichten einer.
Identifizierung der verwendeten Tatwaffe beträchtlich. Zur Entlastung der Vergleichsarbeit im
Schußwaffenerkennungsdienst wird Tatmunition zu nicht verjährenden Straftaten deshalb nach
Ablauf von 15 Jahren hier in Verwahrung genommen. Ein Vergleich mit neu eingehender
Tatmunition öder Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen wird ab diesem. Zeitpunkt aus-
Schließlich nur noch bei konkreter Aufforderimg vorgenommen_	• .

Im Auftrag	•

Pfoser, TA

Anlagen:
0 ohne I! ! 11111 11111)11L!!1 1,11 11 1111111



BUNDESKRIMINALAMT	 Wiesbaden, 04 09.2001 .!
Kri min aitechnisches Institut

KT21-2001/4048/1

Tel: (0611) 55-12687

Fax: (0611) 55-13603
Sb: Pfoser

1.Bayerisches Landeskriminalamt	3. Landeskriminalamt Hamburg
SG27	 LKA 41
Maillinger Str. 15	 Beim Strohhause 31

80636 München	 20097 Hamburg

2. Kriminalpolizeidirektion Nürnberg
K :11
Jakobsplatz 5

90402 Nürnberg

4. Polizeipräsidium München
K111
Ettstraße 2

80333 München

Betreff

• Ermittlungen gegen UNBEKANNT wegen Mordes, begangen am 29.8.2001 in München, Bad-
Schachener-Str. 14.

Bezug

• Waffen - Sprengstoff - Meldung K1327 des PP München, K 311 vom 31.8.2001,
Az. 8111-600221-01/5, Eingangsvermerk BKA vom 4.9.2001

• Telekopie. der KPD Nürnberg, K 11 vom 30.8.2001, Az. 5711-007461-01/5
• Weiterleitungsvermerk des LKA. Bayern vom 19.2001, Az. 01-030525

Behördengutachten gemäß §256 StPO
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1 Gegenstand -der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o. a. Waffen - Sprengstoff- Meldung folgende
Gegenstände übersandt:

2 Geschosse, Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. B 1, B2

2 Untersuchungsauftrag

Es sollten die nachstehend aufgeführten kriminaltechnischen Untersuchungen vorgenommen
werden:
• Bestimmung der Anzahl der bei der Tatausübung benutzten Waffen
• Bestimmung der verwendeten Waffensysteme
9 Bestimmung des Munitionsherstellers der Tatmunition
® Spurenvergleich der Tatmunition mit der zentralen Tatmunitionssammlung.

Insbesondere sollte festgestellt werden, ob Spurenübereinstimmung mit der hier unter den
"Sammlungsnummern 44320, 44321, 44900, 45037, 45038 einliegenden Tatmunition besteht.

3 Methodik und Untersuchungsgang

Wird Munition in einer Schußwaffe repetiert oder gezündet, so wirken metallische Waffenteile auf
diese ein und können dabei deren Oberfläche verändern. Die entstehenden Waffenspuren erlauben
ggf. sowohl den Rückschluß auf ein Waffensystem', als auch den Nachweis oder Ausschluß eines
gemeinsamen Spurenverursachers anhand von Individualspuren.
Der Nachweis oder Ausschluß eines gemeinsamen Spurenverursachers von Waffenspuren auf
mehreren gleichartigen Munitionsteilen beruht auf der Erfahrung, daß infolge von Zufallsprozessen
bei der Waffenteileherstellung, insbesondere der mechanischen Oberflächenbehandlung bei der
Endbearbeitung, sowie gebrauchsbedingten zufälligen Veränderungen eine einmalige
Wirkflächenbeschaffenheit der spurenerzeugenden Waffenteile resultiert, die beim wiederholten
Repetier-/Schießvorgang zumindest bereichsweise reprodn7ierbare Individualspuren bewirkt. Für
derartige Untersuchungen wird im Schußwaffenerkennungsdienst standardmäßig das lichtoptische
Vergleichsmikroskop eingesetzt.

Die Munitionsteile wurden zunächst mit dem Stereomikroskop sowohl auf Systemspuren als auch
auf Individualspuren untersucht. Für die Bestimmung von Munitionsfabrikaten und` verwendeten
Waffensystemen werden hier vorhandene Infol.timtions systeme herangezogen.

4 Grundlagen der Begutachtung

Die Munitionsteile wurden dauerhaft mit ihrer vorgegebenen Spurnummer gekennzeichnet.

Die wichtigsten Kenndaten der Geschosse sind nachfolgend tabellarisch aufgefiihrt.

1 Unter einem .„Waffensystem" wird hier die Gruppe aller derjenigen Waffenmodelle verstanden, die bezüglich der auf Munitionsteilen
hinterlassenen „Systemspuren" ununterscheidbar sind.

Seite 2 von4



/
KT21-2001/04811Bundeskrirninalänt Kiiininaitechnisches Institut

Tabelle 1: Kenndaten der Geschosse."

Spur Geschoßtyp mfg-1 2 Verwender Besonderheiten
B 1 Vollmantel-

Rundkopf
4,61 Vermutlich PMC (Poongsan Metal

Company, Südkorea;
Munitionshersteller für Patton &

Morgan Metal Corporation, USA)

Geringfügige blutfarbene
Antragungen; defoi	uniert und

zerschürft; seitlich und an
der Spitze eingedrückt

B2 Vollmantel-
Rundkopf

4,64 Vermutlich PMC (Poongsan Metal

Company, Südkorea)
Die Geschoßspitze ist

gestaucht und abgeschrägt
Die Geschosse (kupferfarben nicht magnetisch) tragen die Spuren eines Verfeuerungsvor -
gangs aus einem Waffenlauf mit Feld-Zug Profil, sowie 6 Feldern und Zügen mit Rechtsdrall.
Die Breite der Feldereindrücke liegt irn Bereich 1,25 min — 1,40 mm.

5 Ergebnis / Bewertung

5.1 Spurenbewertung
Die Geschosse tragen Waffenspuren, die für die durchzuführenden Standarduntersuchungen
im Schußwaffenerkennungsdienst geeignet erscheinen. Die Identifizierung der Tatwaffe
sowie die Feststellung von Tatzusammenhängen anhand dieser Waffenspuren erscheint
möglich.

5.2 Munitionskennzeichnung / Anzahl verwendeter Waffen
Beim Vergleich von Waffenspuren auf den Geschossen untereinander wurden
Übereinstimmungen festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspuren und die
vorliegenden Erfahrungen erlauben die Aussage, daß die Geschosse aus demselben Lauf
verfeuert wurden.
Die Geschosse wurden mit unserer Sammlungsnummer 45041 dauerhaft gekennzeichnet.

5.3 Schußwaffensystembestimmung
Die auf den Geschossen erkennbaren Waffenspuren allein erlauben keine nähere Aussage zu
dem bei der Tatausübung benutzten Waffensystem.

5.4 Sammlungsvergleich
Beim Spurenvergleich mit den entsprechenden Tatmunitionsteilen der zentralen
Tatmunitionssammlung des Bundeskriminalamtes wurden Übereinstimmungen in den
Waffenspuren der hier unter den Sammlungsnummern 44321, 44900, 45038 einliegenden
Tatmunition festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspuren und die vorliegende
Erfahrung erlauben die Aussage, daß die Geschosse mit den Sammlungsnummern 45041
und 44321, 44900, 45038 aus demselben Lauf verfeuert wurden.

Die relevanten Daten der beteiligten Dienststellen und der Straftat lauten wie folgt:

Tabellen 2, 3, 4: Daten der Tatzusammenhänge

Unsere Sammlungsnummer 44321
Munitionsteile mit dieser Nummer 5 Hülsen, 4 Geschosse
Straftat Mord
Tatzeit I -ort 9.9:2000; 90475 Nürnberg; Liegnitzer Straße 
Insgesamt gesicherte Tatmunition 6 Hülsen, 6 Geschosse
Zuständige Dienststelle / Az. Kriminalpolizeidirektion Nürnberg; 5440-091597-00/6
Sonst. beteiligte Dienststelle / Az. -
Einsendende Dienststelle / Az. Kriminalpolizeidirektion Nürnberg; 5440-091597-00/6
Unser Aktenzeichen KT21-2000/4869/1

2 Geschoß(rest)masse.
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Tabelle 3

Unsere Sammlungsnummer 44900
Munitionsteile mit dieser Nummer 2 Hülsen, 2 Geschosse
Straftat Mord
Tatzeit / -ort 13.6.2001; 90459 Nürnberg, Gyulaer Str. 1
Insgesamt gesicherte Tatmunition 2 Hülsen, 2 Geschosse

Zuständige Dienststelle / Az. Kriminalpolizeidirektion Nürnberg; 5711-007461-01/5
Sonst. beteiligte Dienststelle / Az. -
Einsendende Dienststelle / Az. Kriminalpolizeidirektion Nürnberg; 5711-007461-01/5
Unser Aktenzeichen KT21-2001/2804/1

Tabelle 4

Unsere Samrnlunasnurnmer 45038
Munitionsteile mit dieser Nummer 1 Geschoß
Straftat Mord
Tatzeit / -ort 27.6.2001; 22761 Hamburg
Insgesamt gesicherte Tatmunition 2 Hülsen, 3 Geschosse

Zuständige Dienststelle / Az. LKA 412; 025/1K/45163/2001 u.
LKA 41/5K/0454467/2001

Sonst. beteiligte Dienststelle / Az. LKA 31, 33, 34; 31/3209/01 u. 34/4211/01
Einsendende Dienststelle / Az. LKA 1311; LKA 361/0454467/2001
Unser Aktenzeichen KT21-2001/3944/1

Der Spurenvergleich mit den anderen entsprechenden vergleichsgeeigneten Munitionsteilen
der zentralen Tatmunitionssammlung ergab keine weiteren Zusammenhänge mit registrierten
unaufgeklärten Schußwaffenstraftaten.

6 Verbleib der Asservat°

Die Geschosse werden unter ihrer Sammlungsnummer in die zentrale Tatmunitionssammlung
des Bundeskriminalamt es aufgenommen. Sie werden in der Folge mit allen entsprechenden
neu eingehenden Tätmunitionsteilen, sowie Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen
verglichen.

Die untersuchte Tatmunition verbleibt prinzipiell zeitlich unbeschränkt in der zentralen
Tatmunitionssammlung des Bundeskriminalamtes, da die Straftat, in deren Zusammenhang die
Sicherstellung erfolgte, strafrechtlich nicht verjährt. Erfahrungsgemäß sinken aber mit
zunehmendem zeitlichen Abstand zum Zeitpunkt der Tatbegehung die Erfolgsaussichten einer
Identifizierung der verwendeten Tatwaffe beträchtlich. Zur Entlastung der Vergleichsarbeit im
Schußwaffenerkennungsdienst wird Tatmunition zu nicht verjährenden Straftaten deshalb nach
Ablauf von 15 Jahren hier in Verwahrung genommen. Ein Vergleich mit neu eingehender
Tatmunition oder Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen wird ab diesem Zeitpunkt aus-
schließlich nur noch bei konkreter Aufforderung vorgenommen.

Pfoser, TA

Anlagen:
ohne

111 11111111111111,111111, 1111111 1 111
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B U N D E S K R I M I N A L A M TzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ (< , ' Wiesbaden, 04.09.2001 
Kriminaltechnisches Institut C 7 - - Tel: (0611) 55-12687 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSRPONMKIGFEDCBA

KT21-2001/4048/1 Fax: (0611) 55-13603 
Sb: Pfoser 

1. Bayerisches Landeskriminalamt 3. Landeskriminalamt Hamburg 

SG27 L K A 4 1 

Maillinger Str. 15 P ,Fa> e l ^ U L l ^ e ^ S t A a ü s e 31 
Lancia skrimtn atn mt '_ 

Gsüc'L 
80636 München ¡£jng. i 0.SER l i W m m A b u r g zyutsrponmlkjihgfedcaZWVUTSQPONMLKJIHFECBA

A'trrn 

2. Kriminalpolizeidirektion N ü r n b g f | ;jry p ^ ^ ^ ^ ^ P 1 ^ ^ 1 1 1 0 1 München 

Jakobsplatz 5 Ettstraße 2 

90402 Nürnberg 8 0 3 3 3 M ü n c h e n 

Betreff 

• Ermittlungen gegen UNBEKANNT wegen Mordes, begangen am 2 9 . 8 . 2 0 0 1 in München, Bad-
Schachener-Str. 14. 

Bezug 

• Waffen - Sprengstoff - Meldung KP27 des PP München, K 311 vom 31.8.2001, 
Az. 8111-600221-01/5, Eingangsvermerk BKA vom 4.9.2001 

• Telekopie der KPD Nürnberg, K 11 vom 30.8.2001, Az. 5711-007461-01/5 
• Weiterleitungsvermerk des LKA Bayern vom 3.9.2001, Az. 01-030525 

C 

Behördengutachten gemäß §256 StPO 
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1 Gegenstand der Untersuchung 

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Waffen - Sprengstoff - Meldung folgende 
Gegenstände übersandt: 

2 Geschosse. Kaliber 7.65 mm Browning, Spur Nr. B l , B2 

2 Untersuchungsauftrag 

Es sollten die nachstehend aufgeführten kriminaltechnischen Untersuchungen vorgenommen 

werden: 

• Bestimmung der Anzahl der bei der Tatausübung benutzten Waffen 

• Bestimmung der verwendeten Waffensysteme 

• Bestimmung des Munitionsherstellers der Tatmunition 

• Spurenvergleich der Tatmunition mit der zentralen Tatmunitionssammlung. 

Insbesondere sollte festgestellt werden, ob Spurenübereinstimmung mit der hier unter den 
Sammlungsnummern 44320, 44321, 44900, 45037, 45038 einliegenden Tatmunition besteht. 

3 Methodik und Untersuchungsgang 

Wird Munition in einer Schußwaffe repetiert oder gezündet, so wirken metallische Waffenteile auf 
diese ein und können dabei deren Oberfläche verändern. Die entstehenden Waffenspuren erlauben 
ggf. sowohl den Rückschluß auf ein Waffensystem1, als auch den Nachweis oder Ausschluß eines 
gemeinsamen Spurenverursachers anhand von Individualspuren. 
Der Nachweis oder Ausschluß eines gemeinsamen Spurenverursachers von Waffenspuren auf 
mehreren gleichartigen Munitionsteilen beruht auf der Erfahrung, daß infolge von Zufallsprozessen 
bei der Waffenteileherstellung, insbesondere der mechanischen Oberflächenbehandlung bei der 
Endbearbeitung, sowie gebrauchsbedingten zufälligen Veränderungen eine einmalige 
Wirkflächenbeschaffenheit der spurenerzeugenden Waffenteile resultiert, die beim wiederholten 
Repetier-/Schießvorgang zumindest bereichsweise reproduzierbare Individualspuren bewirkt. Für 
derartige Untersuchungen wird im Schußwaffenerkennungsdienst standardmäßig das lichtoptische 
Vergleichsmikroskop eingesetzt. 

^ Die Munitionsteile wurden zunächst mit dem Stereomikroskop sowohl auf Systemspuren als auch 
auf Individualspuren untersucht. Für die Bestimmung von Munitionsfabrikaten und verwendeten 
Waffensystemen werden hier vorhandene Informationssysteme herangezogen. 

4 Grundlagen der Begutachtung 

Die Munitionsteile wurden dauerhaft mit ihrer vorgegebenen Spurnummer gekennzeichnet. 

Die wichtigsten Kenndaten der Geschosse sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt. 

1 Unter einem „WafFensystcm" wird hier die Gruppe aller detjenigen WafTenmodelle verstanden, die bezüglich der auf Munitionsteilen 

hinterlassenen „Systemspuren" ununterscheidbar sind. 
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Tabelle 1: Kenndaten der Geschosse 

Spur Geschoßtyp m[g]
2
 Verwender Besonderheiten 

Bl Vollmantel- 4,61 VermutlichzyutsrponmlkjihgfedcaZWVUTSQPONMLKJIHFECBA PMC (PoongsanMetal Geringfügige blutfarbene 
Rundkopf Company, Südkorea; Antragungen; deformiert und 

Munitionshersteller für Patton & zerschürft; seitlich und an 
Morgan Metal Corporation, USA) der Spitze eingedrückt 

B2 Vollmantel- 4,64 Vermutlich PMC (.Poongsan Metal Die Geschoßspitze ist 
Rundkopf Company, Südkorea) gestaucht und abgeschrägt 

Die Geschosse (kupferfarben, nicht magnetisch) tragen die Spuren eines Verfeuerungsvor -
gangs aus einem Waffenlauf mit Feld-Zug Profil, sowie 6 Feldern und Zügen mit Rechtsdrall. 
Die Breite der Feldereindrücke liegt im Bereich 1,25 mm - 1,40 mm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 Ergebnis / Bewertung 

5.1 Spurenbewertung 
Die Geschosse tragen Waffenspuren, die für die durchzuführenden Standarduntersuchungen 
im Schußwaffenerkennungsdienst geeignet erscheinen. Die Identifizierung der Tatwaffe 
sowie die Feststellung von Tatzusammenhängen anhand dieser Waffenspuren erscheint 
möglich. 

5.2 Munitionskennzeichnung / Anzahl verwendeter Waffen 
Beim Vergleich von Waffenspuren auf den Geschossen untereinander wurden 
Übereinstimmungen festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspuren und die 
vorliegenden Erfahrungen erlauben die Aussage, daß die Geschosse aus demselben Lauf 
verfeuert wurden. 
Die Geschosse wurden mit unserer Sammlungsnummer 45041 dauerhaft gekennzeichnet. 

5.3 Schußwaffensystembestimmung 
Die auf den Geschossen erkennbaren Waffenspuren allein erlauben keine nähere Aussage zu 
dem bei der Tatausübung benutzten Waffensystem. 

5.4 Sammlungsvergleich 
Beim Spurenvergleich mit den entsprechenden Tatmunitionsteilen der zentralen 
Tatmunitionssammlung des Bundeskriminalamtes wurden Übereinstimmungen in den 
Waffenspuren der hier unter den Sammlungsnummern 44321, 44900, 45038 einliegenden 

w Tatmunition festgestellt. Die Erscheinungsweise der Waffenspuren und die vorliegende 
Erfahrung erlauben die Aussage, daß die Geschosse mit den Sammlungsnummern 45041 

und 44321, 44900, 45038 aus demselben Lauf verfeuert wurden. 
Die relevanten Daten der beteiligten Dienststellen und der Straftat lauten wie folgt: 
Tabellen 2, 3, 4: Daten der Tatzusammenhänge 

Unsere Sammlungsnummer 44321 

Munitionsteile mit dieser Nummer 5 Hülsen, 4 Geschosse 

Straftat Mord 

Tatzeit / -ort 9.9.2000; 90475 Nürnberg, Liegnitzer Straße 

Insgesamt gesicherte Tatmunition 6 Hülsen, 6 Geschosse 

Zuständige Dienststelle / Az. Kriminalpolizeidirektion Nürnberg; 5440-091597-00/6 

Sonst, beteiligte Dienststelle / Az. 

Einsendende Dienststelle / Az. Kriminalpolizeidirektion Nürnberg; 5440-091597-00/6 

Unser Aktenzeichen KT21-2000/4869/1 

^ Geschoß(rest)masse. 
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Tabelle 3 

Unsere Sammlungsnummer 44900 

Munitionsteile mit dieser Nummer 2 Hülsen, 2 Geschosse 

Straftat Mord 

Tatzeit / -ort 13.6.2001; 90459 Nürnberg, Gyulaer Str. 1 

Insgesamt gesicherte Tatmunition 2 Hülsen, 2 Geschosse 

Zuständige Dienststelle / Az. Kriminalpolizeidirektion Nürnberg; 5711-007461-01/5 

Sonst, beteiligte Dienststelle / Az. 

Einsendende Dienststelle / Az. Kriminalpolizeidirektion Nürnberg; 5711-007461-01/5 

Unser Aktenzeichen KT21-2001/2804/1 

Tabelle 4 

Unsere Sammlungsnummer 45038 

Munitionsteile mit dieser Nummer 1 Geschoß 

Straftat Mord 

Tatzeit / -ort 27.6.2001; 22761 Hamburg 

Insgesamt gesicherte Tatmunition 2 Hülsen, 3 Geschosse 

Zuständige Dienststelle / Az. LKA 412; 025/1K/45163/2001 u. 
w LKA 41/5K/0454467/2001 

Sonst, beteiligte Dienststelle / Az. LKA 31, 33, 34; 31/3209/01 u. 34/4211/01 

Einsendende Dienststelle / Az. LKA HH; LKA 361/0454467/2001 

Unser Aktenzeichen KT21-2001/3944/1 

Der Spurenvergleich mit den anderen entsprechenden vergleichsgeeigneten Munitionsteilen 

der zentralen Tatmunitionssammlung ergab keine weiteren Zusammenhänge mit registrierten 

unaufgeklärten Schußwaffenstraftaten. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 Verbleib der Asservate 

Die Geschosse werden unter ihrer Sammlungsnummer in die zentrale Tatmunitionssammlung 
des Bundeskriminalamtes aufgenommen. Sie werden in der Folge mit allen entsprechenden 
neu eingehenden Tatmunitionsteilen, sowie Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen 
verglichen. 

• Die untersuchte Tatmunition verbleibt prinzipiell zeitlich unbeschränkt in der zentralen 
Tatmunitionssammlung des Bundeskriminalamtes, da die Straftat, in deren Zusammenhang die 
Sicherstellung erfolgte, strafrechtlich nicht verjährt. Erfahrungsgemäß sinken aber mit 
zunehmendem zeitlichen Abstand zum Zeitpunkt der Tatbegehung die Erfolgsaussichten einer 
Identifizierung der verwendeten Tatwaffe beträchtlich. Zur Entlastung der Vergleichsarbeit im 
Schußwaffenerkennungsdienst wird Tatmunition zu nicht verjährenden Straftaten deshalb nach 
Ablauf von 15 Jahren hier in Verwahrung genommen. Ein Vergleich mit neu eingehender 
Tatmunition oder Vergleichsmunition aus sichergestellten Waffen wird ab diesem Zeitpunkt aus-
schließlich nur noch bei konkreter Aufforderung vorgenommen. 

Im Auftrag 

Pfoser, TA zywvutsrponmlkjihgfedcaZWVUTSPOMLKJIEDCBA

* * * *zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSRPONMKIGFEDCBA iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii • ohne A2001/4048/1 
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